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Gesetzentwurf

 

der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

 

A. Problem

 

Die Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 verpflichtet zu besseren
Voraussetzungen für Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub. Der Gesetzgeber
hat mit dem 1986 in Kraft getretenen Bundeserziehungsgeldgesetz gezielt die
Erziehungsleistung von Familien in der frühkindlichen Phase honoriert (Erzie-
hungsgeld) und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert (Erzie-
hungsurlaub). Durch die Anerkennung der besonders wichtigen Betreuungsleis-
tung junger Eltern unterscheidet sich das Erziehungsgeld in seiner ideellen
Funktion grundsätzlich von anderen Familienleistungen. Unter Berücksichti-
gung seiner auch einkommensabhängigen Komponente muss das Erziehungs-
geld (monatlicher Regelbetrag bis zu 600 DM und mögliche Bezugsdauer bis
zum 2. Geburtstag des Kindes) ab dem 7. Lebensmonat des Kindes wirksamer
den jungen Familien mit bis etwa mittlerem Einkommen zugute kommen.

Ziele des Gesetzentwurfs sind angemessene strukturelle Verbesserungen beim
Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub einschließlich einer erleichterten Teil-
zeitarbeit während dieser Zeit, notwendige Anpassungen an das europäische Ge-
meinschaftsrecht sowie redaktionelle Klarstellungen. Weitere Verbesserungen
für die Familien enthält neben dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 das
Gesetz zur Familienförderung (Folge aus dem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 10. November 1998 zu den Kinderbetreuungskosten – 2 BvR
1057/91 u. a.).

 

B. Lösung

 

Die seit 1986 unveränderte Einkommensgrenze ab dem 7. Lebensmonat des
Kindes (vergleichbar in etwa mit dem Jahres-Nettoeinkommen) steigt – je nach
Familiengröße – um rd. 10 % bis 12 %. Dabei erhöht sich die Einkommens-
grenze für Eltern mit einem Kind von 29 400 DM auf 32 200 DM (für eine
Alleinstehende mit einem Kind von 23 700 DM auf 26 400 DM). Der Kinder-
zuschlag für jedes weitere Kind steigt von 4 200 DM um 14 % auf 4 800 DM
(danach stufenweise auf 6 140 DM ab 2003). Als Alternative zum monatlichen
Regelbetrag von 600 DM Erziehungsgeld besteht als neues familienpolitisches
Angebot das budgetierte Erziehungsgeld von 900 DM monatlich bei einer Be-
zugsdauer nur im ersten Lebensjahr des Kindes und Verzicht auf einen Teil des
sonstigen Gesamtbetrages. Die Minderungsquote für das Erziehungsgeld ober-
halb der Einkommensgrenze ändert sich im Ergebnis von 40 % auf 50 % (Min-
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derung um den zwölften Teil von 50 % des die Grenze übersteigenden Einkom-
mens); sie wird gleichzeitig übersichtlicher geregelt.

Bisher steht der Erziehungsurlaub den Eltern nur abwechselnd zu und er endet
am dritten Geburtstag des Kindes. Diese starre Regelung ist mitverantwortlich
für den Anteil von nur rd. 1,5 % Vätern unter den Eltern im Erziehungsurlaub.
Künftig können die Eltern den Erziehungsurlaub ganz oder zeitweise auch ge-
meinsam nehmen. Seine Gesamtdauer von bis zu drei Jahren für jedes Kind ver-
längert sich dadurch nicht. Außerdem kann ein Anteil von bis zu 12 Monaten
dieses Erziehungsurlaubs – unter Berücksichtigung des in der Praxis häufig un-
terschiedlichen Schulbeginns – auch noch bis zum achten Geburtstag genom-
men werden. Für diese Übertragung ist aber die Zustimmung des Arbeitgebers
erforderlich. Es liegt im Interesse zahlreicher mittelständischer Arbeitgeber,
dass die Anmeldefrist für den Beginn des Erziehungsurlaubs vertretbar verlän-
gert wird. Sie beträgt künftig regelmäßig sechs statt vier Wochen für den Erzie-
hungsurlaub nach der Mutterschutzfrist und in anderen Fällen acht Wochen. Die
Zahl der notwendigen Bescheinigungen des Arbeitgebers verringert sich. Wäh-
rend des Erziehungsurlaubs besteht unter bestimmten weiteren Voraussetzun-
gen, einschließlich einer betrieblichen Mindestgröße, ein begrenzter Anspruch
auf Ermäßigung der Arbeitszeit im zulässigen Rahmen dieses Gesetzes, verbun-
den mit dem Recht auf Rückkehr zur alten Arbeitszeit nach dem Erziehungs-
urlaub. Die zulässige wöchentliche Arbeitszeit für eine Tätigkeit während des
Erziehungsurlaubs erhöht sich von 19 auf 30 Stunden (für beide Elternteile im
Erziehungsurlaub: 30 + 30 = 60 Stunden). Da die Eltern gemeinsam Erzie-
hungsurlaub nehmen können, beeinträchtigt die mögliche neue Arbeitszeit nicht
die Betreuung des Kindes. In Zweifelsfällen muss die Erziehungsgeldstelle so
wie bisher auf Antrag des Arbeitgebers dazu Stellung nehmen, ob die Vorausset-
zungen für den Erziehungsurlaub noch vorliegen. Der Gesetzentwurf begründet
im besonderen Härtefall auch einen grundsätzlichen Anspruch der Eltern auf
vorzeitige Beendigung des Erziehungsurlaubs. Die Sonderregelung für das Ar-
beitslosengeld, das unabhängig von seiner Höhe Erziehungsgeld regelmäßig
ausschloss, wird aufgehoben. Diese Regelung kollidierte auch mit der Tatsache,
dass das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) während des Bezugs von Er-
ziehungsgeld steuerfreie Einkünfte aus 630-DM-Verträgen nicht anrechnet. Der
steuerrechtliche Pauschbetrag für ein behindertes Kind wird zugunsten der
Familie besser als bisher bei der Berechnung des Einkommens berücksichtigt.

Der Gesetzentwurf erleichtert die Bearbeitung der Anträge von unverheirateten
Eltern und beseitigt Unklarheiten in der Regelung zum besonderen Härtefall, bei
der Berücksichtigung des Einkommens aus einer zulässigen Teilzeittätigkeit und
bei der ausnahmsweisen Nichtanrechnung des Mutterschaftsgeldes. Die not-
wendigen Anpassungen an das europäische Gemeinschaftsrecht betreffen die
Ansprüche von EU-Bürgern und ihren Ehegatten auf Erziehungsgeld unter
Berücksichtigung vergleichbarer Familienleistungen im EU-Bereich. Im an-
spruchsberechtigten Personenkreis mit Auslandsbezug werden Beamtenfami-
lien gleichberechtigt mit Arbeitnehmerfamilien. Berücksichtigt sind Asylbe-
rechtigte und anerkannte Flüchtlinge. Im Rahmen redaktioneller Änderungen
werden überholte Vorschriften gestrichen.

 

C. Alternativen

 

Keine unter Berücksichtigung der Haushaltslage.
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D. Kosten der öffentlichen Haushalte

 

1. Auswirkungen auf den Bundeshaushalt

Die Leistungsverbesserungen (wie die erhöhte Einkommensgrenze einschließ-
lich des Kinderzuschlags, das Budget-Angebot sowie die übrigen punktuellen
Regelungen) führen zu Mehrausgaben in der Größenordnung von rd. 400 Mio.
DM. Diese Mehrausgaben werden großenteils kompensiert, u. a. durch Einspa-
rungen aufgrund der erhöhten Minderungsquote für das Erziehungsgeld bei Ein-
kommen oberhalb der Einkommensgrenze sowie durch die Entwicklung der
Einkommen im Verhältnis zur nicht dynamisierten Einkommensgrenze.

Aufgrund des Gesetzentwurfs steigen die geschätzten Mehrkosten des Bundes
stufenweise bis zum Jahr 2003 auf jährlich 300 Mio. DM an und die Gesamtkos-
ten des Bundes für das Erziehungsgeld betragen ab 2002 rd. 7,1 Mrd. DM. Unter
Berücksichtigung eher rückläufiger Geburtenzahlen ergeben sich in den Folge-
jahren voraussichtlich sinkende Ausgaben.

Eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für qualifizierte und mo-
tivierte junge Fachkräfte ist nach gesicherten Erkenntnissen von großem gesell-
schaftlichen Nutzen. Die durch den Gesetzentwurf erleichterte sozialversiche-
rungspflichtige Teilzeitarbeit im Erziehungsurlaub könnte die Einnahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung erhöhen. Unmittelbare Auswirkungen auf
die gesetzliche Rentenversicherung durch die Änderungen zum Erziehungs-
urlaub sind nicht zu erwarten.

2. Vollzugsaufwand

Zusätzlicher Vollzugsaufwand für die öffentliche Haushalte entsteht allenfalls
im Zusammenhang mit den erweiterten Erziehungsurlaubsregelungen für die
Arbeitsgerichtsbarkeit; dieser ist jedoch nicht darstellbar.

 

E. Sonstige Kosten

 

Durch die vorgesehenen Neuregelungen beim Erziehungsurlaub können Kosten
für die Wirtschaft entstehen, deren Höhe allerdings nicht quantifizierbar ist.

Da die vorgesehenen strukturellen Veränderungen beim Erziehungsgeld und Er-
ziehungsurlaub keine wesentlichen Änderungen von Angebots- und Nachfrage-
strukturen zur Folge haben werden, sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, ebenfalls nicht zu erwar-
ten.
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Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 

Artikel 1

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 180), zu-
letzt geändert durch Artikel 38 der Verordnung vom
21. September 1997 (BGBl. I S. 2390), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1
Berechtigte

(1) Anspruch auf Erziehungsgeld hat, wer

1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt
in Deutschland hat,

2. mit einem Kind, für das ihm die Personensorge zu-
steht, in einem Haushalt lebt,

3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und

4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

Die Anspruchsvoraussetzungen müssen bei Beginn des
Leistungszeitraums vorliegen. Abweichend von Satz 2,
§ 1594, § 1600d und §§ 1626a bis 1626e des Bürgerli-
chen Gesetzbuches können im Einzelfall nach billigem
Ermessen die Tatsachen der Vaterschaft und der elterli-
chen Sorgeerklärung des Anspruchsberechtigten auch
schon vor dem Zeitpunkt ihrer Rechtswirksamkeit be-
rücksichtigt werden.

(2) Anspruch auf Erziehungsgeld hat auch, wer, ohne
eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 zu erfül-
len,

1. im Rahmen seines in Deutschland bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisses vorübergehend ins Ausland
entsandt ist und aufgrund über- oder zwischenstaatli-
chen Rechts oder nach § 4 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungsrecht
unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland be-
stehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amts-
verhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet,
versetzt oder kommandiert ist,

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder eine
Versorgungsrente von einer Zusatzversorgungsanstalt
für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes erhält
oder

3. Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes ist.

Dies gilt auch für den mit ihm in einem Haushalt leben-
den Ehegatten, wenn dieser im Ausland keine Erwerbs-
tätigkeit ausübt, welche den dortigen Vorschriften der so-
zialen Sicherheit unterliegt.

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 2 genannten Kind steht
gleich

1. ein Kind, das mit dem Ziel der Annahme als Kind in
die Obhut des Annehmenden aufgenommen ist,

2. ein Kind des Ehegatten, das der Antragsteller in sei-
nen Haushalt aufgenommen hat,

3. ein leibliches Kind des nichtsorgeberechtigten An-
tragstellers, mit dem dieser in einem Haushalt lebt.

(4) Der Anspruch auf Erziehungsgeld bleibt unberührt,
wenn der Antragsteller aus einem wichtigen Grund die
Betreuung und Erziehung des Kindes nicht sofort aufneh-
men kann oder sie unterbrechen muss.

(5) In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod eines Eltern-
teils oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Exis-
tenz, kann von dem Erfordernis der Personensorge oder
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 abgese-
hen werden. Das Erfordernis der Personensorge kann nur
entfallen, wenn die sonstigen Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 erfüllt sind, das Kind mit einem Verwandten bis
dritten Grades oder dessen Ehegatten in einem Haushalt
lebt und kein Erziehungsgeld für dieses Kind von einem
Personensorgeberechtigten in Anspruch genommen
wird.

(6) Ein Ausländer mit der Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines der
Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
(EU-/EWR-Bürger) erhält nach Maßgabe der Absätze 1
bis 5 Erziehungsgeld. Ein anderer Ausländer ist an-
spruchsberechtigt, wenn

1. er eine Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltser-
laubnis besitzt,

2. er unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist
oder

3. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes unanfechtbar festgestellt wor-
den ist.

Maßgebend ist der Monat, in dem die Voraussetzungen
des Satzes 2 eintreten. Im Falle der Verlängerung einer
Aufenthaltserlaubnis oder der Erteilung einer Aufent-
haltsberechtigung wird Erziehungsgeld rückwirkend (§ 4
Abs. 2 Satz 3) bewilligt, wenn der Aufenthalt nach § 69
Abs. 3 des Ausländergesetzes als erlaubt gegolten hat.

(7) Anspruchsberechtigt ist unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Nr. 2 bis 4 auch, wer als

1. EU-/EWR-Bürger (Absatz 6 Satz 1) mit dem Wohn-
sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (an-
deren EU-/EWR-Gebiet) oder

2. Grenzgänger aus einem sonstigen, unmittelbar an
Deutschland angrenzenden Staat
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in Deutschland in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
oder Amtsverhältnis steht oder als Arbeitnehmer eine
mehr als geringfügige Beschäftigung ausübt. Im Fall der
Nummer 1 ist eine mehr als geringfügige selbständige
Tätigkeit (§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
gleichgestellt. Der in einem anderen EU-/EWR-Gebiet
wohnende Ehegatte des in Satz 1 genannten EU/
EWR-Bürgers ist anspruchsberechtigt, wenn er die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 4 sowie die in den
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 nie-
dergelegten Voraussetzungen erfüllt. Im Übrigen gelten
§ 3 und § 8 Abs. 3.

(8) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ist auch
der Ehegatte eines Mitglieds der Truppe oder des zivilen
Gefolges eines NATO-Mitgliedstaates anspruchsberech-
tigt, soweit er EU-/EWR-Bürger ist oder bis zur Geburt
des Kindes in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder
Amtsverhältnis steht oder eine mehr als geringfügige Be-
schäftigung (§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
ausgeübt hat oder Mutterschaftsgeld oder eine Entgelter-
satzleistung nach § 2 Abs. 2 bezogen hat.

(9) Kein Erziehungsgeld erhält, wer im Rahmen seines
im Ausland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses
vorübergehend nach Deutschland entsandt ist und auf-
grund über- oder zwischenstaatlichen Rechts oder nach
§ 5 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht dem deut-
schen Sozialversicherungsrecht unterliegt. Entsprechen-
des gilt für den ihn begleitenden Ehegatten, wenn er in
Deutschland keine mehr als geringfügige Beschäftigung
(§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ausübt.“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Nicht volle Erwerbstätigkeit;

Entgeltersatzleistungen

(1) Der Antragsteller übt keine volle Erwerbstätigkeit
aus, wenn die wöchentliche Arbeitszeit 30 Stunden nicht
übersteigt oder eine Beschäftigung zur Berufsbildung
ausgeübt wird.

(2) Der Bezug von Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
hilfe, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler, Kranken-
geld, Verletztengeld oder einer vergleichbaren Entgelter-
satzleistung des Dritten, Fünften, Sechsten oder Siebten
Buches Sozialgesetzbuch oder des Bundesversorgungs-
gesetzes schließt Erziehungsgeld aus, wenn der Bemes-
sung dieser Entgeltersatzleistung ein Arbeitsentgelt oder
-einkommen für eine Beschäftigung mit einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von mehr als 19 Stunden zugrunde liegt.
Satz 1 gilt nicht für die zu ihrer Berufsbildung Beschäf-
tigten.

(3) Abweichend von Absatz 2 wird im Härtefall Erzie-
hungsgeld gewährt, wenn der berechtigten Person nach
§ 9 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes oder § 18 Abs. 1 aus
einem von ihr nicht zu vertretenden Grund zulässig ge-
kündigt worden ist.“

3. In § 3 Abs. 2 wird das Wort „Ehegatten“ durch das Wort
„Elternteile“ und das Wort „Ehefrau“ durch das Wort
„Mutter“ ersetzt.

4. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Erziehungsgeld wird vom Tag der Geburt bis zur
Vollendung des vierundzwanzigsten Lebensmonats ge-
währt. Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne
des § 1 Abs. 3 Nr. 1 wird Erziehungsgeld von der Inob-
hutnahme an für die Dauer von bis zu zwei Jahren und
längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres ge-
währt.“

5. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5
Höhe des Erziehungsgeldes;

Einkommensgrenzen

(1) Das monatliche Erziehungsgeld beträgt bei einer
beantragten Zahlung für längstens bis zur Vollendung des

1. zwölften Lebensmonats 900 Deutsche Mark (Bud-
get),

2. vierundzwanzigsten Lebensmonats 600 Deutsche
Mark.

Das nach Satz 1 Nr. 1 gewährte Erziehungsgeld darf den
bei voller Bezugsdauer nach Satz 1 Nr. 2 erzielbaren Ge-
samtbetrag nicht erreichen oder übersteigen (Budget-
grenze). Soweit die Voraussetzungen für das Erziehungs-
geld nur für die ersten sechs Lebensmonate bestehen oder
bestanden haben, entfällt das Budget. Der nach Satz 3 zu
unrecht gezahlte Budgetanteil von bis zu 1 800 Deutsche
Mark ist zu erstatten; das gilt nicht beim Tod des Kindes.

Die Entscheidung des Antragstellers für das Erziehungs-
geld nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 ist für die volle Bezugs-
dauer verbindlich. Entscheidet er sich nicht, gilt die Re-
gelung nach Nummer 2.

(2) In den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes ent-
fällt das Erziehungsgeld, wenn das Einkommen nach § 6
bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,
100 000 Deutsche Mark und bei anderen Berechtigten
75 000 Deutsche Mark übersteigt. Vom Beginn des sieb-
ten Lebensmonats an verringert sich das Erziehungsgeld,
wenn das Einkommen nach § 6 bei Ehegatten, die nicht
dauernd getrennt leben, 32 200 Deutsche Mark und bei
anderen Berechtigten 26 400 Deutsche Mark übersteigt.
Die Beträge dieser Einkommensgrenzen erhöhen sich um
4 800 Deutsche Mark für jedes weitere Kind des Berech-
tigten oder seines nicht dauernd von ihm getrennt leben-
den Ehegatten, für das ihm oder seinem Ehegatten Kin-
dergeld gezahlt wird oder ohne die Anwendung des § 65
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4 Abs. 1
des Bundeskindergeldgesetzes gezahlt würde. Maßgeb-
lich sind, abgesehen von ausdrücklich abweichenden
Regelungen dieses Gesetzes, die Verhältnisse zum Zeit-
punkt der Antragstellung. Für Eltern in einer eheähnli-
chen Gemeinschaft gelten die Vorschriften zur Einkom-
mensgrenze für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt
leben.

(3) Das Erziehungsgeld nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
(Budget) verringert sich um 6,2 Prozent des Einkom-
mens, das die in Absatz 2 Satz 2, 3 geregelten Grenzen
übersteigt, das Erziehungsgeld nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 verringert sich um 4,2 Prozent dieses Einkommens.
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Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Soweit der nach Satz 1
berechnete Betrag im Einzelfall die Budgetgrenze über-
steigt, wird dieser Restbetrag nicht ausgezahlt.

(4) Das Erziehungsgeld wird im Laufe des Lebensmo-
nats gezahlt, für den es bestimmt ist. Soweit Erziehungs-
geld für Teile von Monaten zu leisten ist, beträgt es für ei-
nen Kalendertag ein Dreißigstel des jeweiligen Monats-
betrages. Ein Betrag von monatlich weniger als
20 Deutsche Mark wird nicht gewährt. Auszuzahlende
Beträge sind auf Deutsche Mark zu runden und zwar un-
ter 50 Deutsche Pfennig nach unten, sonst nach oben.

(5) In Absatz 2 Satz 3 tritt an die Stelle des Betrages
von 4 800 Deutsche Mark für das Jahr

1. 2002 der Betrag von 5 470 Deutsche Mark,

2. 2003 der Betrag von 6 140 Deutsche Mark.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 Nr. 2 wird vor dem Wort „Kinder“
das Wort „andere“ eingefügt.

bb) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. der Pauschbetrag nach § 33b Abs. 1 bis 3 des
Einkommensteuergesetzes für ein behinder-
tes Kind, für das die Eltern Kindergeld er-
halten oder ohne die Anwendung des § 65
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder
des § 4 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes
erhalten würden.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Minderung im ersten
bis zwölften Lebensmonat“ durch die Wörter „Be-
rechnung des Erziehungsgeldes im ersten bis zwölften
Lebensmonat“ und die Wörter „Minderung im drei-
zehnten bis vierundzwanzigsten Lebensmonat“ durch
die Wörter „Berechnung im 13. bis 24. Lebensmonat“
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Ehepartners“ durch das
Wort „Ehegatten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „berücksichtigen“
und vor dem den Satz abschließenden Punkt die
Angabe „; dabei reicht die formlose Erklärung
über die gemeinsame Elternschaft und das Zu-
sammenleben aus“ eingefügt.

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Ist der Berechtigte in der Zeit des Erziehungs-
geldbezugs nicht erwerbstätig, bleiben seine vorher
erzielten Einkünfte aus Erwerbstätigkeit unberück-
sichtigt. Bei Aufnahme einer Teilzeittätigkeit werden
die Einkünfte, soweit sie im Bescheid noch nicht be-
rücksichtigt sind, neu ermittelt. Dabei ist die Summe
der Erwerbseinkünfte im maßgeblichen Kalenderjahr
(Absatz 2) mit der Summe der Einkünfte aus einer
Teilzeittätigkeit während des maßgeblichen Lebens-
jahres (§ 4 Abs. 2) zu vergleichen. Zu berücksichtigen
ist der jeweils niedrigere Betrag zusammen mit den
übrigen Einkünften nach § 6.“

e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Ist das voraussichtliche Einkommen insgesamt
um mindestens zwanzig Prozent geringer als im Er-
ziehungsgeldbescheid zugrunde gelegt, wird es auf
Antrag neu ermittelt. Dabei sind die insoweit verrin-
gerten voraussichtlichen Einkünfte während des Er-
ziehungsgeldbezugs zusammen mit den übrigen Ein-
künften nach § 6 maßgebend.“

7. § 7 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Anrechnung ist beim Budget auf 25 Deutsche
Mark, sonst auf 20 Deutsche Mark kalendertäglich be-
grenzt. Nicht anzurechnen ist das Mutterschaftsgeld für
ein weiteres Kind vor und nach seiner Geburt auf das Er-
ziehungsgeld für ein vorher geborenes Kind.“

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 2 durch folgende beiden Sätze
ersetzt:

„Bei gleichzeitiger Gewährung von Erziehungsgeld
und vergleichbaren Leistungen der Länder sowie von
Sozialhilfe ist § 15b des Bundessozialhilfegesetzes
auf den Berechtigten nicht anwendbar. Im Übrigen
gilt für die Zeit des Erziehungsurlaubs, in der dem Be-
rechtigten kein Erziehungsgeld gewährt wird, der
Nachrang der Sozialhilfe und insbesondere auch § 18
Abs. 1 des Bundessozialhilfegesetzes.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die dem Erziehungsgeld und dem Mutter-
schaftsgeld vergleichbaren Leistungen, die im Aus-
land in Anspruch genommen werden können, sind,
soweit sich aus dem vorrangigen Recht der Europäi-
schen Union über Familienleistungen nichts Abwei-
chendes ergibt, anzurechnen und sie schließen inso-
weit Erziehungsgeld aus.“

9. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Zuständigkeit

Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftrag-
ten Stellen bestimmen die für die Ausführung dieses
Gesetzes zuständigen Behörden. Diesen Behörden ob-
liegt auch die Beratung zum Erziehungsurlaub.“

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Ehepartner“ durch das
Wort „Ehegatten“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit es zum Nachweis des Einkommens
oder der wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich ist,
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dessen
Brutto-Arbeitsentgelt und Sonderzuwendungen so-
wie die Arbeitszeit zu bescheinigen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Erziehungsgeldstelle kann eine schriftli-
che Erklärung des Arbeitgebers oder des Selbständi-
gen darüber verlangen, ob und wie lange der Erzie-
hungsurlaub beziehungsweise die Unterbrechung
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der Erwerbstätigkeit andauert oder eine Teilzeittätig-
keit nach § 2 Abs. 1 ausgeübt wird.“

11. In § 13 wird die Angabe „Abs. 1 Satz 1“ gestrichen
und Satz 4 aufgehoben.

12. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird das Wort „entgegen“ gestri-
chen.

b) In den Nummern 1, 2 und 3 wird jeweils nach der
Nummernbezeichnung das Wort „entgegen“ einge-
fügt.

c) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende durch
ein Komma ersetzt.

d) In Nummer 3 wird die Angabe „oder 3 Satz 2“ ge-
strichen und der Punkt am Ende durch das Wort
„oder“ ersetzt.

e) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12
Abs. 3 zuwiderhandelt.“

13. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts werden nach
dem Wort „Arbeitnehmer“ die Wörter „und Arbeitneh-
merinnen“ angefügt.

14. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Anspruch auf Erziehungsurlaub

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben An-
spruch auf Erziehungsurlaub, wenn sie mit einem Kind

1. a) , für das ihnen die Personensorge zusteht,

b) des Ehegatten,

c) , das sie mit dem Ziel der Annahme als Kind in
ihre Obhut aufgenommen haben, oder

d) für das sie auch ohne Personensorgerecht in den
Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 3 Nr. 3
oder im besonderen Härtefall des § 1 Abs. 5 Er-
ziehungsgeld beziehen können,

in einem Haushalt leben und

2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen.

Bei einem leiblichen Kind eines nicht sorgeberechtigten
Elternteils ist die Zustimmung des sorgeberechtigten
Elternteils erforderlich.

(2) Der Anspruch auf Erziehungsurlaub besteht bis
zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes;
ein Anteil von bis zu zwölf Monaten ist mit Zustim-
mung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung
des achten Lebensjahres übertragbar. Bei einem ange-
nommenen Kind und bei einem Kind in Adoptions-
pflege kann Erziehungsurlaub von insgesamt bis zu drei
Jahren ab der Inobhutnahme, längstens bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des Kindes genommen
werden. Satz 1 Halbsatz 2 ist entsprechend anwendbar,
soweit er die zeitliche Aufteilung regelt. Der Anspruch
kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder be-
schränkt werden.

(3) Der Erziehungsurlaub kann, auch anteilig, von je-
dem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen ge-
meinsam genommen werden, er ist jedoch auf bis zu
drei Jahre für jedes Kind begrenzt. Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes
wird auf diese Begrenzung angerechnet, soweit nicht
die Anrechnung wegen eines besonderen Härtefalles
(§ 1 Abs. 5) unbillig ist. Satz 1 gilt entsprechend für
Adoptiveltern und Adoptivpflegeeltern.

(4) Während des Erziehungsurlaubs ist Erwerbstätig-
keit zulässig, wenn die vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit für jeden Elternteil im Erziehungsurlaub nicht
30 Stunden übersteigt. Teilzeitarbeit bei einem anderen
Arbeitgeber oder als Selbständiger bedarf der Zustim-
mung des Arbeitgebers. Er kann sie nur innerhalb von
vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen
schriftlich ablehnen.

(5) Über den Antrag auf eine Verringerung der Ar-
beitszeit und ihre Ausgestaltung sollen sich Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber innerhalb von vier Wochen eini-
gen. Unberührt bleibt das Recht des Arbeitnehmers, so-
wohl seine vor dem Erziehungsurlaub bestehende
Teilzeitarbeit unverändert während des Erziehungsur-
laubs fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als
auch nach dem Erziehungsurlaub zu der Arbeitszeit zu-
rückzukehren, die er vor Beginn des Erziehungsurlaubs
hatte.

(6) Der Arbeitnehmer kann gegenüber dem Arbeitge-
ber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich
ist, unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 während
der Gesamtdauer des Erziehungsurlaubs zweimal eine
Verringerung seiner Arbeitszeit beanspruchen.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeits-
zeit gelten folgende Voraussetzungen:

1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der
Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel
mehr als 15 Arbeitnehmer; § 23 Abs. 1 Satz 3 des
Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend;

2. das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers in demsel-
ben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne Unter-
brechung länger als sechs Monate;

3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit
soll für mindestens drei Monate auf einen Umfang
zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert wer-
den;

4. dem Anspruch stehen keine dringenden betriebli-
chen Gründe entgegen und

5. der Anspruch wurde dem Arbeitgeber acht Wochen
vorher schriftlich mitgeteilt.

Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung
der Arbeitszeit ablehnen will, muss er dies innerhalb
von vier Wochen mit schriftlicher Begründung tun. Der
Arbeitnehmer kann, soweit der Arbeitgeber der Verrin-
gerung der Arbeitszeit nicht oder nicht rechtzeitig zu-
stimmt, Klage vor den Gerichten für Arbeitssachen er-
heben.“
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15. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müs-
sen den Erziehungsurlaub, wenn er unmittelbar nach
der Geburt des Kindes oder nach der Mutterschutz-
frist (§ 15 Abs. 3 Satz 2) beginnen soll, spätestens
sechs Wochen, sonst spätestens acht Wochen vor Be-
ginn schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und
gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb
von zwei Jahren sie Erziehungsurlaub nehmen wer-
den. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise
auch eine angemessene kürzere Frist möglich. Der
Arbeitgeber soll den Erziehungsurlaub bescheini-
gen. Der von den Elternteilen allein oder gemeinsam
genommene Erziehungsurlaub darf insgesamt auf
bis zu drei Zeitabschnitte verteilt werden. Bei Zwei-
feln hat die Erziehungsgeldstelle auf Antrag des Ar-
beitgebers zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die
Voraussetzungen für den Erziehungsurlaub vorlie-
gen. Der Antrag des Arbeitgebers bedarf der Zustim-
mung des Arbeitnehmers, wenn die Erziehungsgeld-
stelle Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse des Arbeitnehmers benötigt. Die Erzie-
hungsgeldstelle kann für ihre Stellungnahme vom
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Abgabe von Er-
klärungen und die Vorlage von Bescheinigungen ver-
langen. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten zur Durchführung der Sätze 5 bis 7 erlassen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus einem von ihnen nicht zu vertretenden
Grund einen sich unmittelbar an die Mutterschutz-
frist des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes an-
schließenden Erziehungsurlaub nicht rechtzeitig
verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche
nach Wegfall des Grundes nachholen.“

c) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines
weiteren Kindes oder wegen eines besonderen Här-
tefalles (§ 1 Abs. 5) kann der Arbeitgeber nur inner-
halb von vier Wochen aus dringenden betrieblichen
Gründen schriftlich ablehnen.“

16. In der Überschrift zu § 17 wird das Wort „Erholungs-
urlaub“ durch das Wort „Urlaub“ ersetzt.

17. § 18 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zur
Durchführung des Satzes 2 erlassen.“

18. § 21 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeits-
vertrag unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei
Wochen, jedoch frühestens zum Ende des Erziehungs-
urlaubs, kündigen, wenn der Erziehungsurlaub ohne
Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der
Arbeitnehmer die vorzeitige Beendigung seines Erzie-

hungsurlaubs mitgeteilt hat. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung des
Erziehungsurlaubs in den Fällen des § 16 Abs. 3 Satz 2
nicht ablehnen darf.“

19. Der Dritte Abschnitt wird aufgehoben.

20. In der Überschrift des Vierten Abschnittes wird die An-
gabe „Vierter Abschnitt“ durch die Angabe „Dritter
Abschnitt“ ersetzt.

21. § 39 wird durch folgende §§ 22 bis 24 ersetzt:

„§ 22
Ergänzendes Verfahren zum Erziehungsgeld

(1) Soweit dieses Gesetz zum Erziehungsgeld keine
ausdrückliche Regelung trifft, ist bei seiner Durchfüh-
rung das Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2) Steigt die Anzahl der Kinder oder treten die Vor-
aussetzungen nach § 1 Abs. 5, § 6 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 6
und 7 nach der Entscheidung über das Erziehungsgeld
ein, werden sie mit Ausnahme des § 6 Abs. 6 nur auf
Antrag berücksichtigt. Soweit diese Voraussetzungen
danach wieder entfallen, ist das unerheblich. Die Rege-
lungen nach § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 1 Satz 3, 4 und § 12
Abs. 1 und 3 bleiben unberührt.

(3) Mit Ausnahme von Absatz 2 sind nachträgliche
Veränderungen im Familienstand einschließlich der Fa-
miliengröße und im Einkommen nicht zu berücksichti-
gen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 und, mit Ausnahme
von Absatz 3, bei sonstigen wesentlichen Veränderun-
gen in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen,
die für den Anspruch auf Erziehungsgeld erheblich
sind, ist über das Erziehungsgeld mit Beginn des nächs-
ten Lebensmonats nach der wesentlichen Änderung der
Verhältnisse durch Aufhebung oder Änderung des Be-
scheides neu zu entscheiden. § 4 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3
bleibt unberührt.

(5) § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gilt
mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle der
Monatsfrist in Absatz 2 eine Frist von sechs Wochen
tritt.“

„§ 23
Statistik

(1) Zum Erziehungsgeld und zum gleichzeitigen Er-
ziehungsurlaub werden nach diesem Gesetz bundesweit
statistische Angaben (Statistik) erfasst.

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorangegan-
gene Kalenderjahr für jede Bewilligung von Erzie-
hungsgeld, jeweils im ersten und zweiten Lebensjahr
des Kindes, folgende Erhebungsmerkmale des Empfän-
gers:

1. Geschlecht,

2. (a) Deutscher, (b) Ausländer (davon EU-/EWR-Bür-
ger); zu (a) und (b) jeweils gewöhnlicher Aufenthalt
in Deutschland, im Ausland (davon EU-/EWR-Ge-
biet),

3. Familienstand (verheiratet zusammenlebend, allein-
stehend, nichteheliche Lebensgemeinschaft),
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4. Dauer des Erziehungsgeldbezugs je Kind (nur bis
zum sechsten, über den sechsten bis zum zwölften,
über den zwölften Lebensmonat des Kindes hin-
aus) und Anzahl der Kinder des Empfängers (ein,
zwei, drei, vier und mehr Kinder),

5. Höhe des monatlichen Erziehungsgeldes je Kind
während der ersten sechs Lebensmonate (600 DM,
900 DM), 

6. Höhe des monatlichen Erziehungsgeldes je Kind
über den sechsten Lebensmonat hinaus (bis
199 DM, 200 bis 399 DM, 400 bis 599 DM,
600 DM, 900 DM),

7. Nichterwerbstätigkeit (unmittelbar vor und wäh-
rend des Erziehungsgeldbezugs),

8. abhängige Beschäftigung unmittelbar vor Erzie-
hungsgeldbezug,

9. Erziehungsurlaub aus Anlass des Erziehungsgeld-
bezugs (davon: a) mit und ohne gleichzeitige Teil-
zeitbeschäftigung; b) gemeinsamer Erziehungs-
urlaub beider Elternteile), Dauer des Erziehungs-
urlaubs bis zum zwölften, über den zwölften
Lebensmonat des Kindes hinaus,

10. Selbständigkeit während des Erziehungsgeld-
bezugs (davon mit und ohne gleichzeitige Teilzeit-
tätigkeit).

(3) Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der zu-
ständigen Behörden (§ 10).

(4) Die nach § 10 bestimmten zuständigen Behörden
erfassen die statistischen Angaben. Diese sind jährlich
bis zum 30. Juni des folgenden Jahres dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
mitzuteilen.“

„§ 24
Übergangsvorschrift

Für die vor dem 1. Januar 2001 geborenen Kinder
oder die vor diesem Zeitpunkt mit dem Ziel der Adop-
tion in Obhut genommenen Kinder sind die Vorschriften
dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2000 gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden.“

22. Der bisherige § 40 wird § 25.

 

Artikel 2

Weitere Änderung des
Bundeserziehungsgeldgesetzes

 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz vom … (BGBl. I
S. …), zuletzt geändert durch das Gesetz vom … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird in Nummer 1 die Angabe „900
Deutsche Mark“ durch die Angabe „460 Euro“

und in Nummer 2 die Angabe „600 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „307 Euro“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „1 800 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „920 Euro“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „100 000 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „51 130 Euro“ und die
Angabe „75 000 Deutsche Mark“ durch die An-
gabe „38 350 Euro“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „32 200 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „16 470 Euro“ und die
Angabe „26 400 Deutsche Mark“ durch die An-
gabe „13 498 Euro“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „4 800 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „2 454 Euro“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „20 Deutsche Mark“
durch die Angabe „10 Euro“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „Deutsche Mark“
durch das Wort „Euro“ sowie die Angabe
„50 Deutsche Pfennig“ durch die Angabe
„50 Cent“ ersetzt.

2. § 6 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „2 000 Deutsche Mark“
durch die Angabe „1 023 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Wörter „Deutsche Mark“ durch
das Wort „Euro“ ersetzt.

3. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „25 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „13 Euro“ und die Angabe
„20 Deutsche Mark“ durch die Angabe „10 Euro“ er-
setzt.

4. In § 23 Abs. 2 wird in Nummer 5 die Angabe „(600 DM,
900 DM)“ durch die Angabe „(307 Euro, 460 Euro)“
und in Nummer 6 die Angabe „(bis 199 DM, 200 bis
399 DM, 400 bis 599 DM, 600 DM, 900 DM)“ durch
die Angabe „(bis 102 Euro, 103 bis 204 Euro, 205 bis
306 Euro, 307 Euro, 460 Euro)“ ersetzt.

 

Artikel 3

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Bundeserziehungsgeldge-
setzes jeweils in der am 1. Januar 2001 und am
1. Januar 2002 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt neu
bekannt machen.

 

Artikel 4

Inkrafttreten

 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 2 am
1. Januar 2001 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Berlin, den 5. April 2000

 

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

 

A. Allgemeines

 

Die Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 ver-
pflichtet zu Initiativen, um Erziehungsgeld und Erziehungs-
urlaub weiter zu entwickeln.

 

I. Ziele des Gesetzentwurfs

 

1. Verbesserte Voraussetzungen für Erziehungsgeld
und Erziehungsurlaub

Der Gesetzgeber wollte mit der Einführung des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes (BErzGG) im Jahre 1986 sowohl die
wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt des
Kindes erheblich verbessern und die Erziehungsleistung der
Eltern honorieren als auch die von ihnen – zur Betreuung des
Kleinkindes – gewünschte vorübergehende Unterbrechung
der Erwerbstätigkeit ohne Verlust des Arbeitsplatzes ermög-
lichen. Deshalb hat der jeweils betreuende Elternteil An-
spruch auf Erziehungsgeld von bis zu 600 DM im Monat und
auf Erziehungsurlaub. Das BErzGG wurde seit 1986 in der
Bezugsdauer für das Erziehungsgeld und in der Dauer des
Erziehungsurlaubs schrittweise verbessert. Erziehungsgeld
kann jetzt bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des
Kindes gezahlt und Erziehungsurlaub bis zu seinem dritten
Geburtstag genommen werden. Unverändert blieben bis
heute die Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmonat,
die über die Kürzung oder den Wegfall des Erziehungsgeldes
entscheidet, von jährlich 29 400 DM für Eltern bzw. von
23 700 DM für eine Alleinerziehende mit jeweils einem
Kind (annähernd vergleichbar mit einem entsprechenden
jährlichen Nettoeinkommen) und der Kinderzuschlag von
4 200 DM für jedes weitere Kind. Der Gesetzgeber wollte
die junge Familie mit einem durchschnittlichen Familienein-
kommen fördern. Für die ersten sechs Lebensmonate des
Kindes erhalten unverändert rund 95 % der Familien das
volle Erziehungsgeld, weil nur wenige Familien die hohe
Einkommensgrenze von 100 000 DM (ebenfalls vergleich-
bar mit einem entsprechenden jährlichen Nettoeinkommen)
zuzüglich entsprechender Kinderzuschläge für weitere Kin-
der erreichen, ab der das Erziehungsgeld in diesem Zeitraum
ersatzlos entfällt. Für die Zeit ab dem siebten Lebensmonat
ist dagegen der Anteil der Familien mit einem weiterhin vol-
len Erziehungsgeld von rund 83 % im Jahre 1987 auf rund
50 % im Jahre 1999 zurückgegangen.

Familien mit bis etwa mittlerem Einkommen und hierbei be-
sonders auch Familien mit mehreren Kindern sind auf das
Erziehungsgeld angewiesen. Der Gesetzentwurf erhöht des-
halb die Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmonat
von 29 400 DM auf 32 200 DM (für eine Alleinstehende von
23 700 DM auf 26 400 DM) und den Kinderzuschlag von
4 200 DM auf 4 800 DM. Das bedeutet – je nach Familien-
größe – eine Gesamtsteigerung von rund 10 % bis 12 %. Sie
verbessert sich zusätzlich in den Jahren 2002 und 2003 durch
den weiteren stufenweisen Anstieg des Kinderzuschlags auf
6 140 DM. Die neue Einkommensgrenze wird der familien-

politischen Bedeutung des Erziehungsgeldes besser gerecht.
Neben den veränderten Einkommensgrenzen steht die er-
höhte Minderungsquote für das Erziehungsgeld, soweit das
Familieneinkommen die maßgebende Einkommensgrenze
des Bundeserziehungsgeldgesetzes übersteigt. Der Gesetz-
entwurf wirkt sich gleichwohl auch beim geminderten Erzie-
hungsgeld positiv aus, besonders für Familien mit zwei und
mehr Kindern. Ohne Änderung des BErzGG würden im
Jahre 2003 voraussichtlich noch ca. 47 % der Erziehungs-
geldempfänger (2003) das ungekürzte Erziehungsgeld über
den sechsten Lebensmonat hinaus beziehen, mit dem Ge-
setzentwurf wird sich dieser Anteil wieder erhöhen.

Weitere Verbesserungen für die Familien enthält neben dem
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 das Gesetz zur
Familienförderung (Folge aus dem Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 10. November 1998 zu den Kinder-
betreuungskosten – 2 BvR 1057/91 u. a.).

Eine unverändert hohe Bedeutung hat der Erziehungsurlaub,
den über 90 % der anspruchsberechtigten Mütter (aber sehr
wenige Väter) bei ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn zeit-
weise oder auch für die volle Dauer in Anspruch nehmen.
Die Arbeitswelt des Jahres 2000 unterscheidet sich von der
Situation in den 80er Jahren durch einen sehr viel größeren
Bedarf an Flexibilität. Das muss in einem für die Arbeitge-
ber, vor allem die ganz überwiegenden Klein- und mittel-
ständischen Betriebe, zumutbaren Umfang auch bei der An-
passung des Erziehungsurlaubs berücksichtigt werden; nicht
seine Gesamtdauer, sondern seine mögliche Ausgestaltung
ist zu verändern. Das schließt Erleichterungen bei der Teil-
zeitarbeit während des Erziehungsurlaubs ein. Die Steige-
rung der Attraktivität von Teilzeitarbeit streben auch die
Partner des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit an (gemeinsame Erklärung des Bündnisses
für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit zu den Er-
gebnissen des 5. Spitzengesprächs vom 9. Januar 2000).

2. Anpassung an das europäische Gemeinschaftsrecht

Anspruchsberechtigt ist nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 über die Anwendung der
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selb-
ständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, in Verbindung mit
der Durchführungs-Verordnung (EWG) Nr. 574/72 vom
21. März 1972 unter bestimmten Voraussetzungen auch der
Ehegatte eines Arbeitnehmers, der in Deutschland sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt ist und mit seiner Familie in
einem anderen Mitgliedstaat lebt (Urteil des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) vom 10. Oktober 1996 in den Rechts-
sachen C-245/94 und C-312/94). Zur Klarstellung und auch
zur Vermeidung eines Vertragsverletzungsverfahrens der
Europäischen Kommission gegen Deutschland vor dem
EuGH ist das BErzGG in einigen Vorschriften an das
EG-Recht anzupassen.
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3. Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses
des Deutschen Bundestages

Aufgrund der Bemerkung des Bundesrechnungshofs zur
Einkommensberechnung im Härtefall hat der Rechnungs-
prüfungsausschuss am 1. April 1998 in seinem Beschluss
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend aufgefordert, bis Ende 1999 die bisher praktizierte
Einkommensberechnung im Härtefall entweder durch eine
gesetzliche Änderung abzusichern oder sie unter Berück-
sichtigung der geltenden Rechtslage in den Richtlinien zur
Durchführung des BErzGG enger auszugestalten (Bundes-
tags-Ausschussdrucksache 13/349 vom 8. Mai 1998). Da die
zweite Alternative für betroffene Familien eine erneute
Härte bedeuten würde, ist die gesetzliche Anpassung not-
wendig.

 

II. Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs

 

1. Erhöhung der Einkommensgrenze und
der Minderungsquote für das Erziehungsgeld

– Die Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmonat
für Eltern mit einem Kind steigt von 29 400 DM auf
32 200 DM (Alleinstehende: von 23 700 DM auf
26 400 DM) und der Kinderzuschlag für jedes weitere
Kind von 4 200 DM auf 4 800 DM (und danach stu-
fenweise auf 6 140 DM ab 2003) (§ 5).

– Die Minderungsquote für das Erziehungsgeld bei der
Anrechnung des Einkommens oberhalb der maßgeb-
lichen Einkommensgrenze wird übersichtlicher gere-
gelt und sie erhöht sich im Ergebnis von 40 % auf
50 % (Minderung um den zwölften Teil von 50 % des
die Grenze übersteigenden Einkommens – § 5
Abs. 3).

– Der monatliche Mindestbetrag des Erziehungsgeldes,
unterhalb dessen Grenze eine Auszahlung entfällt, er-
mäßigt sich von 40 DM auf 20 DM (§ 5 Abs. 4).

2. Budget-Angebot für das Erziehungsgeld

– Das monatliche Erziehungsgeld von grundsätzlich
600 DM für bis zu zwei Jahren erhöht sich – im Rah-
men einer neuen Budget-Regelung als familienpoliti-
sche Alternative – auf monatlich 900 DM, wenn es
insgesamt nur bis zum 12. Lebensmonat in Anspruch
genommen wird und weitere Voraussetzungen erfüllt
sind. Die Gesamtsumme ist stets niedriger als bei
„normaler“ Bezugsdauer. Die Entscheidung für eine
der beiden Alternativen liegt bei den Eltern. Das Bud-
get-Angebot berücksichtigt die unterschiedlichen fa-
miliären Lebensverhältnisse. Es könnte mit einer stär-
keren Beteiligung der Väter am Erziehungsurlaub der
elterlichen Partnerschaft und dem Wohl des Kindes
dienen. Ist oder war Erziehungsgeld nur für die ersten
sechs Monate möglich, entfällt das Budget-Angebot
und zuviel gezahlte Beträge sind zu erstatten (§ 5
Abs. 1).

3. Änderungen beim Erziehungsurlaub

– Beide Elternteile können den Erziehungsurlaub, so-
weit sie dessen grundsätzliche Voraussetzungen erfül-

len, auch gemeinsam nehmen. Es entfällt die bishe-
rige Einschränkung des nur abwechselnd möglichen
Erziehungsurlaubs. Außerdem kann mit Zustimmung
des Arbeitgebers ein Anteil von bis zu 12 Monaten
des insgesamt höchstens dreijährigen Erziehungsur-
laubs auch noch über den dritten Geburtstag des Kin-
des hinaus bis zur Vollendung des achten Lebensjah-
res, unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
Schulbeginns, genommen werden. Der Erziehungsur-
laub kann für beide Elternteile zusammen insgesamt
in bis zu drei Zeitabschnitte aufgeteilt werden. Die
19-Stunden-Grenze für die zulässige Tätigkeit wäh-
rend des Erziehungsurlaubs oder des Bezugs von Er-
ziehungsgeld erhöht sich für jeden Elternteil auf eine
Arbeitszeit von bis zu 30 Stunden in der Woche. Die
Betreuung des Kindes wird dadurch nicht gefährdet,
weil die Eltern gemeinsam Erziehungsurlaub nehmen
können. Eltern im Erziehungsurlaub erhalten unter
bestimmten Voraussetzungen einen begrenzten An-
spruch gegenüber dem Arbeitgeber auf Ermäßigung
der Arbeitszeit zwischen 15 und 30 Wochenstunden.
Sie haben das Recht auf Rückkehr zu ihren vorherigen
Arbeitszeiten nach dem Erziehungsurlaub. Die An-
meldefrist für den Anspruch auf Erziehungsurlaub ge-
genüber dem Arbeitgeber verlängert sich im Regelfall
von bisher vier auf sechs und teilweise acht Wochen,
im Ausnahmefall ist eine kürzere Frist möglich. Es
besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf vorzeitige
Beendigung des Erziehungsurlaubs wegen eines be-
sonderen Härtefalles in der Familie (§ 15 Abs. 1 bis 7,
§ 16 Abs. 1, 3).

4. Anpassung an das Recht der Europäischen Union

– Die Ansprüche von EU-Bürgern in Deutschland und
unter bestimmten Voraussetzungen auch von ihren in
einem anderen Mitgliedstaat wohnenden Ehegatten
sowie von Ehegatten der nach Deutschland vorüber-
gehend entsandten Arbeitnehmer auf Erziehungsgeld
– auch unter Berücksichtigung vergleichbarer Leis-
tungen in anderen Mitgliedstaaten – werden geregelt. 

5. Neu geregelt wird auch die Berechnung des Einkom-
mens bei Aufnahme einer zulässigen Teilzeittätigkeit
während des Erziehungsgeldbezugs und bei einer Verrin-
gerung des Einkommens nach der Bewilligung des Er-
ziehungsgeldes (§ 6 Abs. 6, 7).

6. Weitere Verbesserungen

– Die Anspruchsvoraussetzungen für Flüchtlinge wer-
den geklärt. Die Sondervorschrift für das Arbeits-
losengeld, das gleichzeitiges Erziehungsgeld aus-
schließt, wird aufgehoben; es gilt eine einheitliche
Regelung für alle vergleichbaren Entgeltersatzleistun-
gen. Bei der Einkommensberechnung wird grundsätz-
lich jedes behinderte Kind mit einem steuerrechtli-
chen Pauschbetrag berücksichtigt. Die Bearbeitung
des Antrages von unverheirateten Eltern auf Erzie-
hungsgeld vereinfacht sich. Für die Erziehungsgeld-
stelle gilt künftig eine vereinfachte Sondervorschrift
für die Aufhebung eines Verwaltungsakts mit Dauer-
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wirkung bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse.
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Bescheini-
gung während des Erziehungsurlaubs wird teilweise
eingeschränkt (§ 1 Abs. 1, 6, § 2 Abs. 2, § 6 Abs. 1
Nr. 3 und Abs. 3, § 12 Abs. 3 und § 22).

7. Sonstige Änderungen

– Neben verschiedenen gesetzlichen Klarstellungen –
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, besonderer
Härtefall, Anrechnung des Mutterschaftsgeldes – und
der Streichung überholter Vorschriften sowie ähnli-
cher redaktioneller Änderungen enthält der Gesetz-
entwurf einzelne ergänzende Regelungen unter Be-
rücksichtigung von Vorschriften aus anderen Geset-
zen (§ 1, § 2 Abs. 3, § 4, § 6, § 7 Abs. 2, § 12, § 13,
§ 14, § 15, § 16, § 21 Abs. 4, § 23 und Streichung von
einigen Überschriften).

 

III. Zu den Alternativen

 

Der Gesetzentwurf könnte sich zwar auf die unabdingbaren
Änderungen in Folge des europäischen Gemeinschaftsrechts
und des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses des
Deutschen Bundestages vom 1. April 1998 beschränken, da-
mit würde aber die Chance für strukturelle Verbesserungen
des BErzGG, um es wieder zu einem wirksamen Instrument
der Förderung der jungen Familie zu gestalten, für längere
Zeit vertan.

 

IV. Kosten und wirtschaftliche Auswirkungen

 

Die Leistungsverbesserungen (wie die erhöhte Einkom-
mensgrenze einschließlich des Kinderzuschlags, das Bud-
get-Angebot sowie die übrigen punktuellen Regelungen)
führen zu Mehrausgaben in der Größenordnung von rund
500 Mio. DM. Diese Mehrausgaben werden großteils kom-
pensiert, u. a. durch Einsparungen aufgrund der erhöhten
Minderungsquote für das Erziehungsgeld bei Einkommen
oberhalb der Einkommensgrenze sowie durch die Entwick-
lung der Einkommen im Verhältnis zur nicht dynamisierten
Einkommensgrenze.

Aufgrund des Gesetzentwurfs steigen die geschätzten Mehr-
kosten des Bundes stufenweise bis zum Jahr 2003 auf jähr-
lich 300 Mio. DM an und die Gesamtkosten des Bundes für
das Erziehungsgeld betragen ab 2002 rund 7,1 Mrd. DM.
Unter Berücksichtigung eher rückläufiger Geburtenzahlen
ergeben sich in den Folgejahren voraussichtlich sinkende
Ausgaben.

Eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
qualifizierte und motivierte junge Fachkräfte ist nach gesi-
cherten Erkenntnissen von großem gesellschaftlichen Nut-
zen. Die durch den Gesetzentwurf erleichterte sozialversi-
cherungspflichtige Teilzeitarbeit im Erziehungsurlaub
könnte die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung erhöhen. Unmittelbare Auswirkungen auf die gesetzli-
che Rentenversicherung durch die Änderungen zum Erzie-
hungsurlaub sind nicht zu erwarten.

Zusätzlicher Vollzugsaufwand für die öffentliche Haushalte
entsteht allenfalls im Zusammenhang mit den erweiterten

Erziehungsurlaubsregelungen für die Arbeitsgerichtsbarkeit;
dieser ist jedoch nicht darstellbar.

Durch die vorgesehenen Neuregelungen beim Erziehungs-
urlaub können Kosten für die Wirtschaft entstehen, deren
Höhe allerdings nicht quantifizierbar ist.

Da die vorgesehenen strukturellen Veränderungen beim Er-
ziehungsgeld und Erziehungsurlaub keine wesentlichen Än-
derungen von Angebots- und Nachfragestrukturen zur Folge
haben werden, sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau,
ebenfalls nicht zu erwarten.

Die geschätzten finanziellen Auswirkungen für den Bundes-
haushalt stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

1. Einkommensgrenze

Erhöhte Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmo-
nat einschließlich des erhöhten Kinderzuschlages für je-
des weitere Kind.

Mehrkosten im Jahr der vollen Wirksamkeit (ab 2003)
500 Mio. DM.

2. Mögliche Budgetierung des Erziehungsgeldes

Die Budgetierung ist ein alternatives neues Angebot zum
Erziehungsgeld (keine Geltung bei einer Bezugsdauer
nur für die ersten sechs Monate). Eltern können sich da-
für entscheiden, im Rahmen des Budget-Angebotes ein
monatliches höheres Erziehungsgeld von 900 DM für
12 Monate zu beanspruchen, soweit die übrigen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Die finanziellen Auswirkungen
des Budget-Angebots beim Erziehungsgeld hängen von
den nicht voraussehbaren unterschiedlichen persönlichen
Entscheidungen ab. Durch die Budgetierung werden die
Kosten deutlich auf die ersten beiden Jahre nach dem In-
krafttreten vorverlagert.

Mehrkosten:

2001: 110 Mio. DM

2002: 60 Mio. DM

ab 2003: Kostenneutral

3. Geänderte Regelung im Verhältnis zwischen Erzie-
hungsgeld, Arbeitslosengeld und vergleichbaren Entgel-
tersatzleistungen

Nur das Verhältnis zwischen dem Erziehungsgeld und
dem Arbeitslosengeld wird mit der Folge von begrenzten
Mehrkosten inhaltlich verändert. Die verbesserten Mög-
lichkeiten der Teilzeitarbeit im Erziehungsurlaub mit ent-
sprechend höheren Einkommen beeinflussen anderer-
seits positiv die Minderausgaben des Bundes beim Erzie-
hungsgeld.

Mehrkosten im Jahr der vollen Wirksamkeit (ab 2003)
10 Mio. DM.

4. Berücksichtigung behinderter Kinder

Berücksichtigung eines Abzugsbetrages für jedes behin-
derte Kind bei der Einkommensberechnung.
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Mehrkosten:

ab 2003: 3 Mio. DM.

5. Sonstige Änderungen

Die redaktionelle Anpassung an das europäische Ge-
meinschaftsrecht führt nicht zu Mehrkosten.

– Geringfügig sind die Kostenfolgen für das Erzie-
hungsgeld wegen der Veränderung beim auszahlbaren
Mindestbetrag.

– Die Klärung der ausländerrechtlichen Anspruchsvor-
aussetzungen betrifft Einzelfälle und Personen, deren
ausländerrechtliche Rechtsstellung sich regelmäßig
weiter verbessert. Kosten sind nicht quantifizierbar.

Die geschätzten Gesamtauswirkungen für den Bundes-
haushalt wurden auf der Grundlage des DV-gestützten
Analyse- und Planungssystems für den Familienleis-
tungsausgleich (APF) ermittelt. Berücksichtigt wurden
dabei neben der Statistik Erziehungsgeld und der Ent-
wicklung der Geburtenzahlen auch die Fortschreibung
der Bruttoeinkommen mit den Schätzungen des Arbeits-
kreises Steuerschätzung sowie – als Grundlage für die
Mikrosimulation – eine Einkommensschichtung für
junge Familien aus der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1993 mit Anpassung an die Statistik Erzie-
hungsgeld.

Zum Euro: Die in Artikel 2 – für die Zeit ab dem
1. Januar 2002 – festgesetzten Euro-Beträge sind teil-
weise (nicht aber das Erziehungsgeld) aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen nach oben oder unten angemes-
sen und vertretbar geglättet.

Zu den Auswirkungen auf die Sozialversicherung ist Fol-
gendes zu bemerken:

In der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozia-
len Pflegeversicherung bleibt die Mitgliedschaft Versi-
cherungspflichtiger während des Erziehungsurlaubs er-
halten, sie muss also schon vorher bestanden haben. Die
Beitragsfreiheit eines Mitglieds beim Bezug von Erzie-
hungsgeld gilt nur für das Erziehungsgeld selbst (§ 192
Abs. 1 Nr. 2 und § 224 Abs. 1 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB V) sowie § 49 Abs. 2, § 56 Abs. 3
SGB XI). Diese Vorschriften begrenzen die Folgen eines
möglichen gemeinsamen, aber insgesamt nicht verlän-
gerten Erziehungsurlaubs beider Elternteile, wobei sich
voraussichtlich nur die Minderheit der Eltern für einen
längeren gemeinsamen Erziehungsurlaub entscheiden
wird. Die Möglichkeiten der beitragsfreien Familienver-
sicherung im Erziehungsurlaub werden durch die Ge-
sundheitsreform 2000 eingeschränkt. Durch die künftig
erweiterte sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit
während des Erziehungsurlaubs kann es im Übrigen zu
Mehreinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung
und sozialen Pflegeversicherung kommen.

In der Rentenversicherung ergeben sich keine unmittel-
baren Auswirkungen durch die Änderung des BErzGG,
weil dessen Regelungen zum Erziehungsurlaub und die
rentenrechtliche Anrechnung von Kindererziehungszei-
ten voneinander unabhängig und auch nicht identisch
sind.

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

 

Änderung des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes

 

Zu Nummer 1

 

(§ 1 – Berechtigte)

Der neugefasste § 1 enthält neben einigen Ergänzungen auch
eine geänderte Reihenfolge der Absätze, um die spezifischen
Anspruchsvoraussetzungen von den Vorschriften zum per-
sönlichen Anwendungsbereich zu trennen.

Im Absatz 1 werden aus sprachlichen Gründen die Wörter
„im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ durch das Wort
„Deutschland“ ersetzt. Die dem Absatz 1 angefügten beiden
Sätze haben folgenden Grund: Der erste Satz stellt klar, dass
die Voraussetzungen des § 1 bei Beginn des Leistungszeit-
raums vorliegen müssen. Tritt also eine Anspruchsvorausset-
zung erst nachträglich ein, so bewirkt das keine rückwir-
kende Gewährung von Erziehungsgeld (BSG-Urteil vom
15. Oktober 1996 – 14 Reg 13/95 –; siehe auch § 40 SGB I).
Die rückwirkende Bewilligung von Erziehungsgeld nach § 4
Abs. 2 betrifft einen anderen Fall.

Der zweite neue Satz weicht für die Anspruchsvoraussetzun-
gen der Vaterschaft und der Sorgeerklärung, wenn der unver-
heiratete Vater für sich Erziehungsgeld beantragt, vom
Grundsatz des ersten Satzes ab. Die gerichtliche Feststellung
der Vaterschaft kann im Einzelfall, wie z. B. aus entspre-
chenden Petitionen an den Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages und an das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend erkennbar wird, wegen einer
langwierigen Bearbeitungsdauer bei den zuständigen Stellen
erst längere Zeit nach Einleitung des Verfahrens möglich
sein. Dabei ist die neue Rechtslage nach dem Kindschafts-
rechtsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (§§ 1592 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)) ebenso berücksichtigt
wie die hier angenommene Voraussetzung, dass der – das
Erziehungsgeld beantragende – unverheiratete Vater sich
zum frühestmöglichen Zeitpunkt um die Feststellung seiner
Vaterschaft bemüht hat. Das BErzGG will auch den unver-
heirateten Vater in der Verantwortung für sein Kind bestär-
ken. Diese gesetzgeberische Absicht bleibt aber wirkungs-
los, wenn der betroffene Vater gleichsam schuldlos die An-
spruchsvoraussetzung für sein Erziehungsgeld erst verspätet
erfüllen kann und das Erziehungsgeld somit für ihn ganz
oder teilweise entfällt (siehe o. BSG-Urteil).

Der erwähnte zweite Satz löst das Problem in der Weise, dass
die Erziehungsgeldstelle die im Einzelfall nicht angezwei-
felte Vaterschaft des Antragstellers und auch seine Sorgeer-
klärung schon vor dem Zeitpunkt ihrer Rechtswirkung
(§ 1594 Abs. 1, § 1600d Abs. 4 und §§ 1626a ff. BGB) als
erfüllte Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 berücksichti-
gen kann, soweit dies billigem Ermessen entspricht. Das ist
immer dann der Fall, wenn sich der unverheiratete Vater
frühzeitig um die Feststellung seiner Vaterschaft und seine
Sorgeerklärung bemüht hat.

Absatz 2 enthält folgende Änderungen: Die neugefasste
Nummer 1 berücksichtigt entsprechende Regelungen aus
dem Sozialgesetzbuch (§ 30 Abs. 2 SGB I, § 4 Abs. 1
SGB IV). Unverändert ist der dienstrechtliche Teil. Aus den
Nummern 1 bis 4 werden die Nummern 1 bis 3, weil
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Nummer 2 gegenstandslos ist. Absatz 2 Satz 2 bezieht den
begleitenden Ehegatten in den Kreis der nach deutschem
Recht Anspruchsberechtigten ein, solange er nicht im Aus-
land den dortigen Vorschriften der sozialen Sicherheit unter-
liegt.

Absatz 3 ist nur redaktionell etwas verändert: Das BErzGG
enthält in einigen Vorschriften das Wort „Ehepartner“, in an-
deren das Wort „Ehegatte“. Der Entwurf verwendet einheit-
lich nur das Wort „Ehegatte“. In Nummer 3 entfällt die über-
holte zeitliche Angabe.

Absatz 4 ist der alte Absatz 5.

Absatz 5 betrifft den besonderen Härtefall und ersetzt den al-
ten Absatz 7. Die wesentlichen Merkmale für den Fall einer
besonderen Härte werden verdeutlicht.

Die Voraussetzung der erheblich gefährdeten wirtschaftli-
chen Existenz erfüllt z. B. eine Alleinerziehende (ohne Le-
benspartner im Haushalt), die ohne eine volle Erwerbstätig-
keit in die Nähe der Sozialhilfeabhängigkeit geraten würde.
Der neue Absatz 5 enthält neben dem Fall der besonderen
Härte nicht mehr – so wie der alte Absatz 7 – den Begriff ei-
nes Härtefalles. Diese Unterscheidung ist schon deshalb
nicht sinnvoll, weil die im alten Absatz 7 aufgeführten Bei-
spiele in beiden Fallgestaltungen gleichgewichtig sind. So-
weit ausnahmsweise das Erfordernis der Personensorge ent-
fallen kann, sind jedoch auch im neuen Absatz 5 die fast un-
veränderten Bedingungen zu beachten. Etwas anders
formuliert wurde die Voraussetzung des notwendigen Ver-
wandtschaftsgrades.

Der neue Absatz 6 ersetzt den alten Absatz 1a Satz 1.
Absatz 6 Satz 1 entspricht dem Recht der Europäischen
Union, wonach EU-/EWR-Bürger einen Anspruch auf
Gleichbehandlung mit Inländern haben.

Satz  2 betrifft Ausländer, die keine EU-/EWR-Bürger sind.
Satz 2 Nr. 1 stimmt mit dem alten Absatz 1a Satz 1 überein
(grundsätzliches Erfordernis einer Aufenthaltsberechtigung
oder Aufenthaltserlaubnis). Satz 2 Nr. 2 und 3 erfasst darü-
ber hinaus anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge (s.
auch § 51 Abs. 2 des Ausländergesetzes); hierbei handelt es
sich um eine angemessene Ergänzung der bisherigen gesetz-
lichen Regelung im alten Absatz 1a Satz 1.

Satz 3 regelt für die ausländischen Personengruppen des
Satzes 2, dass für die ausländerrechtlichen Voraussetzungen
der Monat maßgebend ist, bis zu dessem Ablauf sie eingetre-
ten sind (Monat des Ausstellungsdatums der notwendigen
Aufenthaltsgenehmigung bzw. der unanfechtbaren Anerken-
nung als Asylberechtigter oder Flüchtling).

Nach Satz 4 besteht der Anspruch auf Erziehungsgeld, unter
den übrigen Voraussetzungen, auch rückwirkend (nach § 4
Abs. 2 Satz 3 höchstens für sechs Monate vor dem Antrag
auf Erziehungsgeld), wenn ein Ausländer rechtzeitig, d. h.
grundsätzlich vor Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthalts-
erlaubnis entweder ihre Verlängerung oder eine Aufenthalts-
berechtigung beantragt hatte und damit eine Erlaubnisfiktion
nach § 69 Abs. 3 des Ausländergesetzes bestand. Da sich
nach den Erfahrungen der Erziehungsgeldstellen im Einzel-
fall wegen einer häufig unvermeidbar verzögerten Entschei-
dung der Ausländerbehörde beträchtliche Härtefälle ergeben
können, ist diese neue Regelung nach Satz 4 gerechtfertigt.

Der neue Absatz 7 ersetzt den bisherigen Absatz 4. Nach
dem EuGH-Urteil vom 10. Oktober 1996 in den Rechts-
sachen Hoever und Zachow muss Erziehungsgeld unter be-
stimmten weiteren Voraussetzungen auch dem in einem an-
deren Mitgliedstaat lebenden Elternteil gewährt werden,
selbst wenn er nicht in Deutschland sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt ist. Es reicht aus, dass sein Ehegatte als
EU-/EWR-Bürger diese Voraussetzung erfüllt (Artikel 73
der Verordnung (VO) (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni
1971). Nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 hat grund-
sätzlich einen Anspruch auf Erziehungsgeld, wer trotz sei-
nes Wohnsitzes in einem anderen Mitgliedstaat als EU-/
EWR-Bürger nicht nur geringfügig in Deutschland be-
schäftigt oder dessen Ehegatte ist. Für Letzteren sind hierbei
die vorrangigen Regelungen der Verordnungen (EWG)
Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 zu beachten. Zu den Anspruchs-
voraussetzungen gehören die Regelungen des Absatzes 1
Nr. 2 bis 4. Anders als der alte Absatz 4, dessen eindeutiger
Wortlaut Beamte ausschloss, gilt Absatz 7 auch für Beam-
ten-Familien mit entsprechenden Voraussetzungen. Ihre Ein-
beziehung war um so notwendiger, weil sie nach Artikel 73
VO (EWG) Nr. 1408/71 kürzlich noch keinen Anspruch hat-
ten. Absatz 7 Satz 2 stellt klar, dass die nicht geringfügige
selbständige Tätigkeit insoweit ebenfalls anspruchsbegrün-
dend ist. Sachlich unverändert, aber aus redaktionellen
Gründen anders formuliert, ist die Regelung von Satz 1
Nr. 2 zu den Grenzgängern aus dem Ausland außerhalb des
EU-/EWR-Gebietes. Bei ihnen reicht eine selbständige
Tätigkeit nicht aus, ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis wird es nicht geben. Ehegatten der Grenzgänger haben
keinen Anspruch, soweit sie nicht selbst entsprechend in
Deutschland beschäftigt sind. Für den Anspruch nach
Absatz 7 sind § 3 und § 8 Abs. 3 zu beachten, um Doppel-
leistungen auszuschließen und dem vorrangigen Recht der
Europäischen Union gerecht zu werden (Satz 4).

Absatz 8 löst den alten Absatz 6 ab.

Der geltende Absatz 6 über den anspruchsberechtigten Ehe-
gatten eines Mitglieds der Truppe oder des zivilen Gefolges
eines NATO-Mitgliedstaates verursacht wegen seiner ver-
schachtelten Regelung einen unverhältnismäßigen bürokra-
tischen Aufwand. Der neue Absatz 8 fasst den wesentlichen
Inhalt der bisherigen Nummern 1 und 2, unter Vermeidung
einer Schlechterstellung, zusammen.

Der neue Absatz 9, der teilweise dem bisherigen Absatz 1a
Satz 2 entspricht, betrifft den vorübergehend nach Deutsch-
land entsandten Arbeitnehmer und seinen ihn begleitenden
Ehegatten. Die Grundlagen für die neue Regelung sind § 5
SGB IV und § 30 Abs. 2 SGB I. Absatz 9 unterscheidet
nicht zwischen nach Deutschland entsandten ausländischen
oder deutschen Arbeitnehmern. Unter den Voraussetzungen
des Absatzes 9 Satz 1 entfällt für diesen Arbeitnehmer der
Anspruch auf Erziehungsgeld. Sein ihn begleitender Ehe-
gatte hat diesen Anspruch im Falle seiner mehr als nur ge-
ringfügigen Beschäftigung in Deutschland (oder seines in-
ländischen Beamten-Status). § 1 BErzGG knüpft in mehre-
ren Absätzen an die mehr als nur geringfügige
Beschäftigung (§ 8 SGB IV) im Sinne einer Vorbedingung
an, diese einheitliche Regelung ist auch für den Absatz 9
zweckmäßig. Der Anspruch des Ehegatten ist nach Absatz 9
Satz 2, anders als nach dem bisherigen Absatz 1a Satz 2, zu-
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mindest möglich. Dabei ist berücksichtigt, dass es sich bei
diesen anspruchsberechtigten Ehegatten um Einzelfälle han-
delt.

 

Zu Nummer 2

 

(§ 2 – Nicht volle Erwerbstätigkeit;
Entgeltersatzleistungen)

§ 2 wird aus mehreren unterschiedlichen Gründen neu ge-
fasst.

Absatz 1 regelt die zulässige wöchentliche Arbeitszeit einer
Tätigkeit neben dem gleichzeitigen Bezug von Erziehungs-
geld. Die bisherige, zu enge, 19-Stunden-Grenze erhöht sich
auf 30 Stunden in der Woche. Dadurch erleichtert sich die
praktische Anwendung des Gesetzes für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. Eltern im Erziehungsurlaub wünschen sich eine
Beschäftigung von 20 bis 30 Wochenstunden (Bundes-
tagsdrucksache 13/6577 S. 11). Die Vorteile liegen auf der
Hand: Verbesserung des Familieneinkommens, der Absiche-
rung in der Sozialversicherung, der Chance zur beruflichen
Qualifikation und der Einbeziehung der Väter in den Erzie-
hungsurlaub. Den genannten Vorteilen steht andererseits
nicht das Risiko der gefährdeten Betreuung des Kindes ge-
genüber, weil die individuellen Betreuungsmöglichkeiten
regelmäßig einen gewissen Spielraum zulassen.

Durch den neugefassten Absatz 1 mit der erweiterten Grenze
für die zulässige Tätigkeit entfällt die bisherige unterschied-
liche Regelung für Arbeitnehmer und Beamte.

Unverändert bleibt die Regelung wegen einer Beschäftigung
zur Berufsbildung.

Der neue Absatz 2 Satz 1 regelt für Entgeltersatzleistungen,
einschließlich des Arbeitslosengeldes, einheitlich die Vor-
aussetzungen für den bedingt zulässigen gleichzeitigen Be-
zug von Erziehungsgeld. Die Sondervorschrift des alten § 2
Abs. 2 Nr. 1 zum Arbeitslosengeld (der Arbeitslosenbeihilfe
und dem inzwischen überholten Begriff des Eingliederungs-
geldes), wonach jedes Arbeitslosengeld – abgesehen vom
Ausnahmefall des Absatzes 3 – gleichzeitiges Erziehungs-
geld ausschloss, entfällt. Sie stieß in der Öffentlichkeit auf
zunehmendes Unverständnis. Der Gesetzentwurf der Länder
zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes enthielt
ebenfalls die Streichung (Bundestagsdrucksache 13/7384
vom 9. April 1997). Die alte Sondervorschrift führte zu dem
unbefriedigenden Ergebnis, dass eine Mutter während des
Bezugs von Erziehungsgeld und während des Erziehungsur-
laubs ihr Einkommen durch eine zulässige Teilzeitarbeit ver-
bessern konnte, bei eintretender Arbeitslosigkeit sich aber
zwischen dem Arbeitslosengeld und dem Erziehungsgeld
entscheiden musste und sich finanziell über die unmittelba-
ren Folgen der Arbeitslosigkeit hinaus verschlechterte. Falls
sie eine neue Teilzeitarbeit fand, erhielt sie auch wieder Er-
ziehungsgeld. Es besteht kein überzeugender sachlicher
Grund, in § 2 zwischen Arbeitslosengeld und anderen Ent-
geltersatzleistungen zu unterscheiden.

Der neue Absatz 2 Satz 1 regelt den Rahmen, bis zu dem ein
gleichzeitiger Bezug von Entgeltersatzleistungen und Erzie-
hungsgeld möglich ist. Da bereits die neue Regelung zur
Gleichbehandlung des Arbeitslosengeldes im Verhältnis
zum Erziehungsgeld zu gewissen Mehrausgaben für das Er-
ziehungsgeld führt, wird aus Kostengründen davon abgese-
hen, im Absatz 2 die Bemessungsgrundlage an den neuen

Absatz 1 anzupassen oder einen vergleichbaren anderen
Ausgleich zwischen beiden Leistungen vorzunehmen. Die
inhaltlichen Unterschiede zwischen den neuen Absätzen 1
und 2 sind auch vertretbar, weil sich das höhere Einkommen
aus der Teilzeitarbeit auf die Höhe des Erziehungsgeldes re-
gelmäßig auswirkt, während die steuerfreie Entgeltersatz-
leistung als Einkommen unberücksichtigt bleibt.

Wegen der vielfältigen und unterschiedlichen Leistungsar-
ten, die als Entgeltersatzleistungen gelten (vgl. z. B. die
§§ 116, 430 SGB III) ist eine abschließende Aufzählung der
einzelnen Leistungsarten nicht zweckmäßig. Eine einzelne
Vorschrift könnte dabei auch leicht übersehen werden. Die
notwendige Abgrenzung erfolgt durch die in Absatz 2 na-
mentlich aufgezählten Sozialgesetze. Die „19-Stunden-
Grenze“ bleibt als Maßstab im Absatz 2 unverändert. Sie ist
für die Anwendung des Gesetzes einfacher als der Begriff
„Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit“, weil die regelmäßige
Arbeitszeit einzelvertraglich und in den Tarifverträgen un-
terschiedlich geregelt ist und für die einzelne Bewilligung
diese regelmäßige Arbeitszeit erst ermittelt werden müsste.
Satz 1 gilt nicht für das Kurzarbeitergeld und Winterausfall-
geld. Diese Leistungen werden nicht nach wöchentlichen
Arbeitszeiten bemessen. Die besonderen Merkmale für das
Kurzarbeitergeld und Winterausfallgeld ergeben sich u. a.
aus § 170 Abs. 1 Nr. 4, § 178 und § 214 Abs. 2 Satz 1
SGB III. Für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld kommt es
darauf an, ob der Arbeitsausfall erheblich ist. Das trifft zu,
wenn im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum)
mindestens ein Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmer einen Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres
monatlichen Bruttoentgelts hat. Die Höhe der beiden ge-
nannten Leistungen bemisst sich nach der Nettoentgeltdiffe-
renz im Anspruchszeitraum. Die Ausnahme für die zur Be-
rufsbildung Beschäftigten bleibt nach Satz 2 unverändert.

Im Härtefall des Absatzes 3 gilt Absatz 2 nicht, die Entgelt-
ersatzleistungen sind unabhängig von ihrer Art und Höhe für
das Erziehungsgeld unschädlich. Diese notwendige Ergän-
zung folgt aus der Regelung des neuen Absatzes 2. Absatz 3
unterscheidet sich außerdem vom alten Absatz 3 durch eine
bessere redaktionelle Formulierung, so ist z. B. die masku-
line Form „Arbeitnehmer“ in Verbindung mit einer mutter-
schutzrechtlichen Vorschrift nicht mehr angebracht. Für den
unbestimmten Begriff der Härte entfällt der Zusatz „unbil-
lige“, weil eine dritte Alternative neben den üblichen Begrif-
fen der Härte bzw. der besonderen Härte nicht sinnvoll ist.

 

Zu Nummer 3

 

(§ 3 – Zusammentreffen von Ansprüchen)

Durch die Änderung der genannten Begriffe in § 3 Abs. 2
gilt dieser Absatz jetzt auch ausdrücklich für unverheiratete
Eltern. Der Gesetzgeber hat die Gleichbehandlung der ehe-
ähnlichen Gemeinschaft bereits in verschiedenen anderen
Vorschriften des BErzGG geregelt.

 

Zu Nummer 4

 

(§ 4 – Beginn und Ende des Anspruchs)

Der neugefasste Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der
geltenden Rechtslage, gestrichen wurden alle historisch
überholten Angaben. Für „Adoptions-Kinder“ erweitert sich
der Zeitrahmen, innerhalb dessen ein bis zu zweijähriger Be-
zug von Erziehungsgeld möglich ist, um ein Jahr (Vollen-
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dung des achten – statt wie bisher des siebten – Lebensjah-
res). Die Vollendung des achten Lebensjahres als neue Zeit-
grenze sieht der Gesetzentwurf bei der Flexibilisierung des
Erziehungsurlaubs vor. Eine insoweit einheitliche Regelung
ist zum Nutzen des BErzGG. Für den einzelnen Adoptions-
fall wird diese zeitliche Verlängerung ebenfalls wichtig sein.

 

Zu Nummer 5

 

(§ 5 – Höhe des Erziehungsgeldes;
Einkommensgrenzen)

Vorbemerkung zum Euro: Die in § 5 und weiteren Vorschrif-
ten enthaltenen DM-Beträge werden nach Artikel 2, 4 zum
1. Januar 2002 durch Euro-Beträge abgelöst, wobei sie teil-
weise aus verwaltungsökonomischen Gründen angemessen
und vertretbar nach oben oder unten geglättet sind; das gilt
nicht für das Erziehungsgeld. Die Neufestsetzung der
DM-Beträge zum 1. Januar 2002 steht im Einklang mit dem
in Artikel 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 974/98 des Ra-
tes vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro normier-
ten Prinzips „kein Zwang, keine Behinderung“. Die Art der
Neufestsetzung – Auf- oder Abrundung auf den nächsten
vollen Euro-Betrag – hebt sich gegenseitig im statistischen
Mittel ungefähr auf, so dass den Berechtigten dadurch im
Durchschnitt weder Vor- noch Nachteile entstehen.

§ 5 enthält folgende Änderungen: In Absatz 1 ein neues
Budget-Angebot für das Erziehungsgeld, in Absatz 2 eine
höhere Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmonat, in
Absatz 3 eine höhere Minderungsquote beim Erziehungs-
geld oberhalb der oberen Einkommensgrenze und in
Absatz 4 einen veränderten auszahlbaren Mindestbetrag.

Absatz 1 regelt eine neue mögliche Budgetierung des Erzie-
hungsgeldes (s. dazu Bundestagsdrucksache 13/6577 S. 6).
Die Eltern können sich unter Berücksichtigung ihrer famili-
ären und beruflichen Bedingungen für eine zeitlich verkürzte
Inanspruchnahme des Erziehungsgeldes entscheiden, in der
sie dafür ein monatliches Erziehungsgeld von 900 DM statt
600  DM erhalten. Das betrifft vor allem Eltern mit verkürz-
tem Erziehungsurlaub, das Budget-Angebot gilt auch für
(berufs- und nicht berufstätige) Eltern ohne Erziehungsur-
laub. Das mögliche Budget-Verfahren ist eine unter mehre-
ren Maßnahmen für eine pragmatische Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Maßgebend ist der Grundsatz, dass im je-
weiligen Einzelfall der Gesamtbetrag des Budgets nicht den
Gesamtbetrag des unbudgetierten Erziehungsgeldes bei sei-
ner vollen Bezugsdauer erreichen oder übersteigen darf. Die
volle Bezugsdauer reicht bis zur Vollendung des zweiten Le-
bensjahres. Andere Vergleichsmaßstäbe wären fiktiv und im
Zweifel unpraktikabel. Absatz 1 Satz 2 bestimmt diesen
Grundsatz. Das Budget, das gleichwohl kein Privileg für hö-
here Einkommensschichten ist, entfällt, wenn Erziehungs-
geld nur für die ersten sechs Monate bezogen werden kann
oder konnte. Deshalb ist, mit Ausnahme des traurigen Tod
des Kindes, der zuviel gezahlte Budgetanteil – im Regelfall
ein Betrag von 1 800 DM (Differenz zwischen 900 und
600 DM für sechs Monate) – zu erstatten (Satz 3, 4).

Absatz 1 Satz 1 regelt die unterschiedlichen monatlichen
Beträge des Erziehungsgeldes für die dort angegebene
jeweils maximale zeitliche Inanspruchnahme (Lebens-
monats-Grenze). Die Eltern müssen sich bereits beim Antrag

im ersten Lebensjahr für eine der beiden Alternativen ver-
bindlich für die insgesamt angestrebte Bezugsdauer ent-
scheiden. Diese Entscheidung bindet auch den anderen El-
ternteil im Falle der wechselnden Anspruchsberechtigung.
Ohne ihre Entscheidung gilt die Regelung von Satz 1 Nr. 2
(Satz 5, 6). Diese Alternativen sind auch für eine beantragte
Zahlung unterhalb der jeweiligen Zeitgrenze maßgebend.
Damit soll der Verwaltungsaufwand von vornherein gering
bleiben. Die Inanspruchnahme nach Absatz 1 ist zu unter-
scheiden von der Kürzung oder dem Wegfall des Erzie-
hungsgeldes wegen der Einkommensgrenzen nach § 5
Abs. 2 und 3.

Im § 5 Abs. 2 erhöhen sich die Einkommensgrenze ab dem
siebten Lebensmonat für Eltern mit einem Kind von
29 400 DM auf 32 200 DM (eine Alleinstehende mit einem
Kind: von 23 700 DM auf 26 400 DM) und der Kinderzu-
schlag für jedes weitere Kind von 4 200 DM auf 4 800 DM
(s. auch Absatz 5). Das bedeutet insgesamt, je nach Fami-
liengröße, eine Steigerung zwischen rund 10 % und 12 %.

Absatz 2 Satz 4 (maßgebliche Verhältnisse) entspricht
grundsätzlich dem alten Satz 4, die neue Formulierung be-
rücksichtigt aber auch die gesetzlichen Ausnahmefälle. 

Der neue Absatz 3 Satz 1 regelt für das budgetierte und das
nichtbudgetierte Erziehungsgeld ab dem siebten Lebensmo-
nat die Minderungsquote, soweit das Einkommen die maß-
gebliche Einkommensgrenze übersteigt. Im Ergebnis erhöht
sich für das unbudgetierte Erziehungsgeld die Minderungs-
quote von 40 % auf 50 % (Verringerung des Erziehungsgel-
des um den zwölften Teil von 50 % des die Grenze überstei-
genden Einkommens). Dadurch betroffen sind etwas höhere
Familieneinkommen, wobei diese Einschränkung durch die
erhöhte Einkommensgrenze ausgeglichen wird. Für das ver-
ringerte budgetierte Erziehungsgeld ab dem siebten Lebens-
monat ergibt sich nach Satz 1 rund das Eineinhalbfache des
jeweiligen Betrages für das verringerte unbudgetierte Erzie-
hungsgeld. Neben der inhaltlichen Änderung unterscheidet
sich Satz 1 von dem bisherigen Absatz 3 auch durch die
Form der Berechnung für die Verringerung (Minderungs-
quote). Sie ist im Vergleich zur geltenden Regelung prakti-
kabler und verständlicher. Das unbudgetierte Erziehungs-
geld von monatlich 600 DM verringert sich um 4,2 % desje-
nigen Betrages, um den das Einkommen die maßgebliche
Einkommensgrenze übersteigt. Beim budgetierten Erzie-
hungsgeld von monatlich 900 DM beträgt der entsprechende
Anteil 6,2 %.

Beispiel:

jährliches Bruttoeinkommen: 50 000 DM

Werbungskosten: 2 000 DM

positive Einkünfte: 48 000 DM

Abzug 27 %: 12 960 DM

zu berücksichtigendes Einkommen: 35 040 DM

maßgebliche neue Einkommensgrenze
für Eltern mit einem Kind: 32 200 DM

übersteigendes Einkommen: 2 840 DM
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4,2 % von 2 840 DM: 119 DM

Betrag des verringerten nichtbudgetierten
Erziehungsgeldes (600 ./. 119): 481 DM

6,2 % von 2 840 DM (Budgetfall): 176 DM

monatliches Erziehungsgeld im Budgetfall
ab dem 7. Lebensmonat (900 ./. 176 DM): 724 DM

Der neue Absatz 3 Satz 2 wiederholt den Grundsatz des
Absatzes 1 Satz 2, dass die Budgetgrenze insgesamt stets
niedriger bleiben muss als der Gesamtbetrag des unbudge-
tierten Erziehungsgeldes bei voller Bezugsdauer. Dazu ist
eine vergleichende Berechnung der Beträge erforderlich, die
im Einzelfall für das budgetierte und für das nichtbudgetierte
Erziehungsgeld – nach der Einkommensprognose für das
erste Lebensjahr und zugleich nach der fortgeschriebenen
Prognose für das zweite Jahr – erzielbar sind. Der o. Grund-
satz ist zu beachten, wenn der für das Budget im Einzelfall
errechnete Betrag gleich hoch oder höher als die Summe für
das unbudgetierte Erziehungsgeld ausfallen würde. Der nach
Satz 3 für das Budget nicht auszahlbare Restbetrag oberhalb
der Budgetgrenze würde bei einem Gleichstand beider Sum-
men „1 DM“ und sonst mehr ergeben.

Beispiel:

a) Nichtbudgetiertes Erziehungsgeld
(ohne Anrechnung von Mutterschaftsgeld)

Monatlich 600 DM vom ersten bis zum
sechsten Lebensmonat: 3 600 DM

verringertes monatliches Erziehungsgeld
von 200 DM vom 7. bis zum 24. Monat
(Abweichung im 2. Jahr ist nicht berück-
sichtigt): 3 600 DM

Summe: 7 200 DM

b) Budgetiertes monatliches Erziehungsgeld
(ohne Anrechnung von Mutterschaftsgeld)
bei gleichem Einkommen wie a)

Monatlich 900 DM vom ersten bis zum
sechsten Lebensmonat: 5 400 DM

verringertes budgetiertes monatliches
Erziehungsgeld von 300 DM
(diese Zahl ist hier gerundet)
vom 7. bis zum 12. Monat: 1 800 DM

Summe: 7 200 DM

Auszahlbarer Budgetbetrag insgesamt: 7 199 DM

Absatz 4 enthält eine neue Regelung. Nach dem geltenden
§ 5 Abs. 4 wird ein Betrag von monatlich weniger als
40 DM des bewilligten Erziehungsgeldes ab dem siebten Le-
bensmonat nicht ausgezahlt. Diese Mindestgrenze ist für
eine Familienleistung ziemlich hoch und wird, wie Reaktio-
nen aus der Praxis zeigen, von vielen Familien kritisiert. Im
Bundeskindergeldgesetz liegt z. B. der Mindestbetrag bei
10 DM (§ 4 Abs. 2 BKGG). Der neugefasste § 5 Abs. 4 be-
stimmt in Anlehnung an die Bagatellgrenze beim Wohngeld
deshalb 20 DM zum neuen Mindestbetrag.

Im alten Absatz 4 beträgt das Erziehungsgeld, soweit es teil-
weise für einen Monat zu leisten ist, für einen Kalendertag
ein Dreißigstel von 600 DM. Bei der tatsächlichen Berech-
nung im Einzelfall handelt es sich jedoch um das Dreißigstel
des jeweiligen Monatsbetrages. Das stellt der neue Absatz 4
klar.

Absatz 5 regelt den stufenweise weiteren Anstieg des Kin-
derzuschlags in den Jahren 2002 und 2003.

 

Zu Nummer 6

 

(§ 6 – Einkommen)

 

Zu Buchstabe a

Zu Buchstabe aa

 

Redaktionelle Klarstellung zur begrifflichen Abgrenzung
dieser Kinder von jedem weiteren Kind nach § 5 Abs. 2
(siehe auch BSG-Urteil vom 15. Oktober 1996 – 14 Reg
1/96).

 

Zu Buchstabe bb

 

Der neugefasste Absatz 1 Nr. 3 erfasst beim Pauschbetrag je-
des behinderte Kind, das im Kindergeldrecht bzw. im ent-
sprechenden Einkommensteuerrecht berücksichtigt wird.
Nach dem bisherigen Gesetzeswortlaut und der Verwaltungs-
praxis wurde ein steuerlicher Pauschbetrag bei der Berech-
nung des Einkommens nur dann abgezogen, wenn die Eltern
ein weiteres behindertes Kind hatten, während die Behinde-
rung des neugeborenen Kindes, für das Erziehungsgeld be-
antragt wurde, nicht erfasst wurde. Diese Unterscheidung
war nicht sachgerecht und für die betroffene Familie unzu-
mutbar. Das stellt auch das Bundessozialgericht in seinem
Urteil vom 13. Mai 1998 fest (B 14 EG 6/97 R). Das BSG
meint zwar, sein Urteil mit den geltenden Vorschriften des
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 Abs. 2 Satz 3 begründen zu können,
diese Argumentation überzeugt wegen des klaren Gesetzes-
wortlautes nicht ganz. Darum ist eine Klarstellung durch den
neugefassten § 6 Abs. 1 Nr. 3 notwendig. 

 

Zu Buchstabe b

 

Redaktionelle Änderung zur Verdeutlichung des Inhalts.

 

Zu Buchstabe c

Zu Buchstabe aa

 

Das geltende BErzGG verwendet abwechselnd die Begriffe
Ehepartner und Ehegatte. Aus redaktionellen Gründen ent-
scheidet sich der Gesetzentwurf einheitlich für den Begriff
Ehegatte.

 

Zu Buchstabe bb

 

Die wichtigere Änderung des Absatzes 3 erleichtert die Be-
arbeitung des Antrages auf Erziehungsgeld, wenn die Eltern
in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammenleben. Der
Gesetzgeber will im BErzGG die grundsätzliche Gleichbe-
rechtigung der unverheirateten und verheirateten Eltern. Da-
bei sind die Besonderheiten im Falle des unverheirateten Va-
ters als Antragsteller zu berücksichtigen (vgl. Nummer 1
Buchstabe a – § 1 Abs. 1). Die Tatsache der eheähnlichen
Gemeinschaft soll aber insgesamt nicht die Bearbeitung des
Antrages auf Erziehungsgeld zu Lasten der betroffenen El-
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tern verzögern und andererseits bei der Berechnung des Ein-
kommens die unverheirateten Eltern auch nicht begünstigen.
Das wäre dann der Fall, wenn das Einkommen des unverhei-
rateten Vaters wegen noch fehlender rechtsförmlicher Unter-
lagen über seine Vaterschaft unberücksichtigt bliebe. Zur
Vermeidung von Rechtsunsicherheiten ist deshalb die klar-
stellende Ergänzung des § 6 Abs. 3 notwendig.

 

Zu Buchstabe d

 

Die Regelung des geltenden Absatzes 6 Satz 1 honoriert die
Tatsache, dass der Berechtigte (d. h. der Elternteil, der Erzie-
hungsgeld erhält) seine vorherige Erwerbstätigkeit wegen
der Betreuung des Kindes aufgegeben hat. Seine vorher er-
zielten Einkünfte aus Erwerbstätigkeit werden dann bei der
Berechnung des Einkommens nicht berücksichtigt. Eine
neue Sachlage entsteht bei der Aufnahme seiner Teilzeittä-
tigkeit während des Erziehungsgeldbezugs. Nach dem gel-
tenden Absatz 6 Satz 2 sind dann die im Bescheid noch nicht
berücksichtigten Einkünfte neu zu ermitteln. Unbeantwortet
bleibt allerdings die Frage, in welcher Art und Weise bei der
neuen Sachlage die Einkünfte aus der vorherigen Erwerbs-
tätigkeit einerseits und diejenigen aus der neu aufgenomme-
nen Teilzeittätigkeit andererseits zu erfassen sind. Das Bun-
dessozialgericht hatte bereits in seinem Urteil vom
10. August 1993 – 14b/4 Reg 9/91 – (SozR 3-7833 § 6 Nr. 6)
festgestellt, dass Absatz 6 Satz 2 wegen einer gesetzlichen
Regelungslücke in vielen Fällen zu einem für die betroffene
Familie ungerechten und mit dem Sinn und Zweck des Ge-
setzes unvereinbaren Ergebnis führen könnte. Um diese Ge-
fahr zu vermeiden, regelten die Richtlinien des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur
Durchführung des BErzGG die Anwendung des Absatzes 6
Satz 2 in der Weise, dass die Einkünfte aus der neu begonne-
nen Teilzeittätigkeit im entsprechenden Lebensjahr des Kin-
des den Erwerbseinkünften vor der Geburt auf der Grund-
lage dieses Kalenderjahres gegenüberzustellen seien und
dass der – sich aus dieser Vergleichsberechnung ergebende –
niedrigere Betrag nach Absatz 6 Satz 2 zu berücksichtigen
sei. Der Bundesrechnungshof beanstandete in seinem
Schreiben an das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend vom 10. März 1997 – VI 5-3301/96 – die
mit dem Gesetzeswortlaut nicht vereinbare Berechnung des
Einkommens auf der Grundlage des Lebensjahres anstelle
des Kalenderjahres. Der neugefasste Absatz 6 schließt
grundsätzlich die bisherige gesetzliche Regelungslücke, die
neuen Durchführungsrichtlinien des genannten Bundes-
ministeriums werden ergänzende Hinweise für die einzelne
Fallgestaltung geben.

Absatz 6 Satz 1 und 2 entsprechen inhaltlich dem bisherigen
Absatz 6. Satz 3 regelt die Berechnung einerseits der voraus-
sichtlichen Einkünfte aus der neu begonnenen Teilzeittätig-
keit (1. Kategorie) während des Erziehungsgeldbezugs (d. h.
im ersten bzw. zweiten Lebensjahr) und andererseits der Ein-
künfte aus der Erwerbstätigkeit vor der Bewilligung (im Ka-
lenderjahr der Geburt bzw. im Folgejahr), die wegen Satz 1
bisher nicht berücksichtigt wurden (2. Kategorie). Zur
2. Kategorie zählen aber auch noch eventuelle Erwerbsein-
künfte nach der Geburt im restlichen Kalenderjahr. Vergli-
chen werden somit die Erwerbseinkünfte im maßgeblichen
Kalender- und Lebensjahr. Als Ergebnis dieser vergleichen-

den Berechnung ist der jeweils niedrigere Betrag (entweder
aus den Erwerbseinkünften im Lebensjahr oder aus denjeni-
gen im Kalenderjahr) zu berücksichtigen und den bereits
vorher erfassten übrigen Einkünften nach § 6 hinzuzurech-
nen. Soweit sich das Erziehungsgeld wegen der Teilzeittätig-
keit im Erziehungsurlaub verringert, gilt das nur für deren
Dauer.

 

Zu Buchstabe e

 

Der neugefasste Absatz 7 entspricht teilweise dem bisheri-
gen Absatz. Geregelt wird die ausnahmsweise Überprüfung
des Bescheides zum Erziehungsgeld. Im bisherigen Absatz
sind der Anlass die geringeren voraussichtlichen Einkünfte
wegen eines Härtefalles, im neuen Absatz 7 Satz 1 die Tatsa-
che, dass sich das im Erziehungsgeldbescheid berücksich-
tigte Einkommen insgesamt um mindestens 20 % verringert
– unabhängig von der häufig schwierigen Abgrenzung eines
Härtefalles. Der alte Absatz 7 führt in der Praxis wegen sei-
ner weiten Fassung zu unbefriedigenden Ergebnissen, seine
Änderung war somit geboten (siehe auch den Allgemeinen
Teil der Begründung zu I Nr. 3). Die Fassung des neuen
Absatzes 7, der ebenfalls einen Antrag voraussetzt, dient der
Rechtsklarheit.

Absatz 7 Satz 2 regelt den Rahmen für die neue Ermittlung
derjenigen voraussichtlichen Einkünfte, die sich nach der
Bewilligung so weit verringern, dass das Gesamteinkommen
um mindestens 20 % niedriger ist (wegen des Begriffs „Er-
ziehungsgeldbezug“ s. Begründung zu Absatz 6 Satz 3). Die
Kritik am alten Absatz 7 betraf u. a. eine entsprechende Re-
gelungslücke. Die neu ermittelten Einkünfte sind den unver-
änderten übrigen Einkünften nach § 6 hinzuzurechnen.

Für den geänderten Bewilligungsbescheid sind § 22 Abs. 4
(mit Wirkung vom Zeitpunkt der wesentlichen Änderung der
Verhältnisse) und ergänzend § 4 Abs. 2 Satz 3 (rückwirkend
höchstens für sechs Monate vor der Antragstellung) maßge-
bend. Soweit sich das Einkommen während des Erziehungs-
geldbezugs erhöht, gilt, neben Absatz 6, ebenfalls § 22
Abs. 4.

 

Zu Nummer 7

 

(§ 7 – Anrechnung von Mutterschaftsgeld
und entsprechenden Bezügen)

Die Neufassung des Absatzes 2 regelt in Satz 1 durch den er-
höhten Tagessatz von 25 DM im Ergebnis die vollständige
Anrechnung des Mutterschaftsgeldes in Höhe des Betrages
nach § 200 Abs. 2 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung
(RVO) auf das budgetierte, d. h. erhöhte Erziehungsgeld.
Die in Absatz 1 genannten Bezüge und Zuschüsse sind ent-
sprechend – d. h. in Höhe des Mutterschaftsgeldes nach
§ 200 Abs. 2 Satz 2 RVO und nicht mehr – anzurechnen.
Satz 2 beseitigt die aufgetretenen Unklarheiten in der Ausle-
gung des geltenden § 7 Abs. 2 Satz 2 (siehe die BSG-Urteile
einerseits vom 15. Oktober 1996 – 14 Reg 7/96, andererseits
vom 5. August 1999 – B 14 EG 6/98 R). Das Mutterschafts-
geld (während der Mutterschutzfristen vor und nach der Ge-
burt und deshalb der klarstellende Hinweis auch im Geset-
zeswortlaut) für ein weiteres Kind ist künftig, unabhängig
von der jeweiligen Leistungsgrundlage (z. B. Mutterschafts-
geld infolge Teilzeitarbeit, anstelle von Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe o. ä.), stets nicht anzurechnen auf das
Erziehungsgeld für ein vorher geborenes Kind.
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Zu Nummer 8

 

(§ 8 – Andere Sozialleistungen)

 

Zu Buchstabe a

 

Nach der geltenden Regelung darf das Erziehungsgeld auf
die Sozialhilfe nicht angerechnet werden. Ausgeschlossen
ist auch § 15b des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG), wo-
nach Hilfe zum Lebensunterhalt bei einer vorübergehenden
Notlage als Darlehen gewährt werden kann. Diese Aus-
nahme (der Ausschluss des § 15b BSHG) gilt nach dem in-
soweit ergänzten Absatz 1 Satz 2 nur für den Elternteil, der
Erziehungsgeld bezieht. Der neue Satz 3 erster Halbsatz ver-
deutlicht, dass die wichtigsten Grundsätze der Sozialhilfe
(ihr Nachrang, Pflicht zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft
zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit für sich und die un-
terhaltsberechtigten Angehörigen und auch der Darlehens-
grundsatz des § 15b BSHG) fortbestehen, soweit es um eine
eventuelle Sozialhilfe für den anderen Elternteil oder um
Zeiten des Erziehungsurlaubs geht, in denen die Eltern kein
Erziehungsgeld des Bundes oder eines Landes erhalten. Die
Möglichkeit eines gemeinsamen Erziehungsurlaubs der El-
tern darf nicht zu einer zusätzlichen Belastung für die So-
zialhilfe führen. Eine alleinstehende mittellose Mutter mit
einem kleinen Kind wird häufig auf Sozialhilfe angewiesen
sein.

 

Zu Buchstabe b

 

Nach dem geltenden Absatz 3 sind vergleichbare ausländi-
sche Familienleistungen, soweit sie in Anspruch genommen
werden, vorrangig und sie schließen Erziehungsgeld aus.
Diese Regelung ist unter Berücksichtigung des europäischen
Gemeinschaftsrechts unvollständig, dessen Rechtsvorschrif-
ten über Familienleistungen gehen vor (BSG-Urteile vom
10. Juli 1997 – 14 Reg 4/96 und 8/96). Unter Beachtung des
Verbotes der Benachteiligung von Arbeitnehmern aus dem
EU-/EWR-Gebiet (Artikel 39 Abs. 2 (ex-Artikel 48 Abs. 2)
des EG-Vertrages) stellt der neugefasste § 8 Abs. 3 klar, dass
der Anspruch auf ausländische Familienleistungen (d. h.
dem Erziehungsgeld und Mutterschaftsgeld vergleichbare
Leistungen) auf das Erziehungsgeld anzurechnen ist, falls
das Gemeinschaftsrecht im Einzelfall die Anrechnung nicht
ausschließt. Soweit das Erziehungsgeld höher ist, kann also
noch ein restlicher Anspruch auf Erziehungsgeld bestehen.
Für die Anrechnung reicht dabei aus, dass die ausländische
Familienleistung in Anspruch genommen werden kann.

 

Zu Nummer 9

 

(§ 10 – Zuständigkeit)

Der neugefasste § 10 entspricht, redaktionell leicht verän-
dert, dem alten § 10 Abs. 1. Der alte § 10 Abs. 2 findet sich,
ebenfalls geringfügig verändert, im neuen § 22 Abs. 1 wie-
der.

 

Zu Nummer 10

 

(§ 12 – Einkommens- und Arbeitszeit-
nachweis; Auskunftspflicht)

 

Zu Buchstabe a

 

Redaktionelle Änderung.

 

Zu Buchstabe b

 

Absatz 2 ist eine nachträgliche redaktionelle Anpassung an
den tatsächlich erforderlichen Inhalt der Bescheinigung des

Arbeitgebers. Eine Bescheinigung über die Abzüge vom
Bruttolohn ist seit dem pauschalierten Abzug nach § 6
Abs. 1 Nr. 1 nicht mehr notwendig.

 

Zu Buchstabe c

 

Der neugefasste Absatz 3 enthält nicht mehr die Standardver-
pflichtung des Arbeitnehmers und Arbeitgebers bzw. des
Selbständigen, im 16. Lebensmonat des Kindes der Erzie-
hungsgeldstelle eine Bescheinigung vorzulegen über die
Fortdauer des Erziehungsurlaubs und die eventuelle Tatsache
einer Teilzeittätigkeit. Die Verpflichtungen des Arbeitneh-
mers selbst und des Selbständigen zur Mitteilung der maß-
geblichen Veränderungen ergeben sich bereits aus Absatz 1
bzw. § 60 Abs. 1 SGB I. Das reicht auch für den Regelfall.
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Erziehungsgeld
im zweiten Lebensjahr wurden nach § 4 Abs. 2 kurz vorher
überprüft. Die Erziehungsgeldstelle kann darüber hinaus von
sich aus eine entsprechende schriftliche Erklärung des Ar-
beitgebers oder des Selbständigen verlangen; diese Regelung
enthält teilweise bereits der alte Absatz 3 Satz 3.

 

Zu Nummer 11

 

(§ 13 – Rechtsweg)

§ 13 Satz 4 ist aus historischen Gründen inzwischen bedeu-
tungslos und wird deshalb aufgehoben; in Satz 3 handelt es
sich um eine Folgeänderung nach § 10.

 

Zu Nummer 12

 

(§ 14 – Bußgeldvorschrift)

 

Zu den Buchstaben a, b und c

 

Redaktionelle Änderung.

 

Zu Buchstabe d

 

Folgeänderung in Absatz 1 Nr. 3, weil in § 12 Abs. 3 die

 

Standard-Bescheinigung des Arbeitgebers im 16. Lebens

 

monat
des Kindes entfällt.

 

Zu Buchstabe e

 

Die dem Absatz 1 angefügte Nummer 4 betrifft den Fall,
dass der Arbeitgeber oder der Selbständige die von der Er-
ziehungsgeldstelle nach Absatz 3 verlangte schriftliche Er-
klärung ganz oder teilweise unterlässt oder unrichtig abgibt.

 

Zu Nummer 13

 

(Überschrift zum Zweiten Abschnitt
„Erziehungsurlaub für Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen“)

Redaktionelle Änderung.

 

Zu Nummer 14

 

(§ 15 – Anspruch auf Erziehungsurlaub)

Der neugefasste § 15 regelt den Erziehungsurlaub flexibler
als bisher, erweitert die Grenze für die zulässige wöchentli-
che Teilzeitarbeit und begründet unter bestimmten Voraus-
setzungen einen begrenzten Anspruch auf Verringerung der
Arbeitszeit im Erziehungsurlaub. Neu sind vor allem der
mögliche gemeinsame Erziehungsurlaub der Eltern und die
erweiterte wöchentliche Stundenzahl für die zulässige Ar-
beitszeit im Erziehungsurlaub. Der gemeinsame Elternur-
laub gewährleistet, dass die Betreuung des Kindes durch die
neue mögliche Arbeitszeit nicht gefährdet wird.
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Absatz 1 enthält hauptsächlich redaktionelle Änderungen.
Berücksichtigt wird der Einzelfall des neuen § 1 Abs. 1
Satz 3. Der alte Satz 2 (Adoption) findet sich im neuen
Absatz 2.

Der alte Absatz 2 entfällt ersatzlos. Die neuen Absätze 2
und 3 regeln die flexiblere Aufteilung des Erziehungsur-
laubs zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für
die öffentliche Meinung, die Parteien und Verbände ist die
Flexibilisierung des Erziehungsurlaubs ein wichtiges Thema
mit einer breiten Zustimmung. Die Koalitionsvereinbarung
enthält hierzu eine verbindliche Zielvorgabe. Der Erzie-
hungsurlaub des geltenden BErzGG ist geprägt durch eine
starke Rechtsposition der Eltern gegenüber dem Arbeitgeber
(Anspruch auf Erziehungsurlaub und seine zeitliche Auftei-
lung bzw. den Wechsel zwischen den Eltern innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens, grundsätzlicher Kündigungsschutz
während des Erziehungsurlaubs). Auch im Sozialversiche-
rungsrecht wird der Erziehungsurlaub in vielfacher Weise
berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der rechtlichen Konse-
quenzen lässt sich der Erziehungsurlaub jedoch nicht unbe-
grenzt zusätzlich flexibilisieren. Nach den neuen Absätzen 2
und 3 beträgt der Erziehungsurlaub unverändert höchstens
drei Jahre für jedes Kind. Auch bei einer – künftig zulässigen
– vollständigen gemeinsamen Nutzung des Erziehungsur-
laubs durch beide Elternteile bis zum dritten Geburtstag des
Kindes handelt es sich um einen längstens dreijährigen Er-
ziehungsurlaub. Für den Erziehungsurlaub in Verbindung
mit gleichzeitiger Erwerbstätigkeit gelten die gleichen Rege-
lungen wie für den Erziehungsurlaub ohne Teilzeittätigkeit.
Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz stellt klar, dass der grund-
sätzliche Anspruch auf einen Erziehungsurlaub bis zum drit-
ten Geburtstag so wie bisher besteht. Satz 1 zweiter Halbsatz
regelt, dass bis zu 12 Monate des insgesamt maximal drei-
jährigen Erziehungsurlaubs auch noch im Zeitraum zwi-
schen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes als Er-
ziehungsurlaub genommen werden können, z. B. für die Be-
treuung des Kindes im ersten Schuljahr. Da der Zeitpunkt der
Einschulung für das einzelne Kind häufig auch von einer
Stichtagsregelung und seinem Geburtsdatum abhängt, er-
weitert Absatz 2 diese Möglichkeit bis zur Vollendung des
achten Lebensjahres (und nicht nur des siebten). Allerdings
ist die Übertragbarkeit nur mit Zustimmung des Arbeitge-
bers möglich. Diese Einschränkung ist bei einer realistischen
Bewertung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und
seiner umfassenden Veränderungen unvermeidbar. Die El-
tern müssen sich deshalb von vornherein darüber im Klaren
sein, dass die Übertragung eines restlichen Erziehungsur-
laubs im Einzelfall riskant werden könnte. Soweit sie zu ei-
nem neuen Arbeitgeber wechseln, ist dieser an die erteilte
Zustimmung des alten Arbeitgebers nicht gebunden. Es be-
steht dann die Gefahr, dass sie nach dem dritten Geburtstag
des Kindes diesen restlichen Erziehungsurlaub nicht mehr
nutzen können.

Gleichwohl lässt sich die Möglichkeit, den Erziehungsur-
laub – ohne Verlängerung der Gesamtdauer – über einen grö-
ßeren Zeitraum verteilen zu können, vielfach auch mit den
Interessen von mittelständischen Betrieben vereinbaren. Die
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wozu der fle-
xibilisierte Erziehungsurlaub zweifellos beiträgt, erhöht un-
streitig die berufliche Motivation junger Eltern. Für Arbeit-

geber ist das besonders bei qualifizierten Nachwuchskräften
im Betrieb ein bedeutender Vorteil im Wettbewerb.

Absatz 2 Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem alten
Absatz 1 Satz 2, wobei sich die obere Zeitgrenze des dreijäh-
rigen Erziehungsurlaubs vom siebten auf den achten Ge-
burtstag des Kindes verschiebt. Die Möglichkeiten des über-
tragbaren Erziehungsurlaubs gelten nach Satz 3 sinngemäß
auch für die Adoptionsfamilie. Satz 4 entspricht dem bishe-
rigen Absatz 3.

Der neue Absatz 3 ergänzt die mögliche Aufteilung des Er-
ziehungsurlaubs (siehe dazu auch die o. Hinweise zum mög-
lichen gemeinsamen Elternurlaub). Die Eltern können selbst
entscheiden, wie sie den Erziehungsurlaub unter sich vertei-
len. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang § 16
Abs. 1, wonach der Erziehungsurlaub insgesamt auf nur bis
zu drei Zeitabschnitte verteilt werden kann. Das gilt für
beide Elternteile zusammen (also keine dreimalige Auftei-
lung für jeden von ihnen). Die Obergrenze für diese mögli-
che Aufteilung reicht somit nicht über die geltende Rechts-
lage hinaus. Unverändert ist die mögliche Inanspruchnahme
nur durch einen Elternteil. Die grundsätzlichen Vorausset-
zungen des Absatzes 1, insbesondere von Satz 1 Nr. 1 und 2,
gelten jeweils für die Mutter und den Vater im eigenen oder
gemeinsamen Erziehungsurlaub. Nach dem neuen Absatz 3
kann der Erziehungsurlaub des Vaters bereits während der
Mutterschutzfrist für die Mutter beginnen. Diese Mutter-
schutzfrist wird auf die mögliche dreijährige Gesamtdauer
des Erziehungsurlaubs – für beide Elternteile zusammen –
angerechnet. Der Erziehungsurlaub beträgt nicht drei Jahre
nach Ablauf der Mutterschutzfrist. Beim besonderen Härte-
fall des § 1 Abs. 5 (z. B. schwerer Erkrankung oder Tod der
Mutter nach der Geburt) ist eine solche Anrechnung regel-
mäßig unbillig, sie entfällt dann nach Satz 2. Das entspricht
insoweit im Wesentlichen der geltenden Rechtslage.

Absatz 3 Satz 3 betrifft den Erziehungsurlaub für das adop-
tierte Kind bzw. das Kind in Adoptionspflege (s. auch
Absatz 2).

Absatz 4 ist wegen der 30-Stunden-Grenze für die zulässige
wöchentliche Erwerbstätigkeit eines Elternteils im Erzie-
hungsurlaub eine Folgeänderung nach § 2 Abs. 1. Für die
Eltern im gemeinsamen Erziehungsurlaub beträgt die neue
Obergrenze der zulässigen Tätigkeit zusammen 60 Wochen-
stunden (d. h. 30 + 30, nicht aber z. B. 35 + 25). Für die
Praxis unpraktikabel wäre eine gesetzliche gemeinsame
Obergrenze für beide Elternteile zusammen, weil diese re-
gelmäßig verschiedene Arbeitgeber ohne Möglichkeit der
Abstimmung haben. Absatz 4 Satz 3 ersetzt den bisherigen
Begriff der betrieblichen Interessen durch „dringende be-
triebliche Gründe“ (s. dazu Absatz 7), um im Gesetzentwurf
für grundsätzlich vergleichbare Sachlagen unterschiedliche
Rechtsbegriffe zu vermeiden.

Absatz 5 Satz 1 fordert Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf,
sich über den Antrag auf eine zulässige Verringerung der Ar-
beitszeit (30 Wochenstunden oder weniger) und die konkre-
ten Einzelheiten dieser Teilzeitarbeit innerhalb von vier Wo-
chen zu einigen. Die neue Konzeption des § 15 setzt in der
Frage der Teilzeitarbeit die Einigung zwischen beiden Par-
teien als Priorität. Zwar bleibt im Streitfall die arbeitsgericht-
liche Klärung, die Bereitschaft zur Einigung während des Er-
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ziehungsurlaubs führt jedoch regelmäßig zu einem besseren
Ergebnis. Absatz 5 Satz 2 stellt klar, dass die Eltern im Er-
ziehungsurlaub berechtigt sind, sowohl ihre jeweilige nicht
über 30 Wochenstunden hinausreichende bisherige Teilzeit-
arbeit ab Beginn des Erziehungsurlaubs unverändert fortzu-
setzen als auch zu ihrer früheren Arbeitszeit (z. B. Vollzeit-
arbeit) nach Ende des Erziehungsurlaubs zurückzukehren.
Beide Alternativen sind voneinander unabhängig.

Die Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 ver-
pflichtet u. a. zu einer Regelung für einen grundsätzlichen
Anspruch der Eltern im Erziehungsurlaub auf Verringerung
ihrer Arbeitszeit. Diese Aufgabe erfüllen die Absätze 6
und 7. Absatz 6 knüpft dabei nochmal an das vorrangige Ziel
der Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber an.
Soweit diese Einigung nicht möglich ist, besteht ein begrenz-
ter Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit und für jeden
Elternteil im Erziehungsurlaub nur zweimal während der
möglichen Gesamtdauer bis zu drei Jahren. Die weiteren Vo-
raussetzungen regelt Absatz 7. Nummer 1 betrifft die Min-
destgröße des Betriebes (unter Bezugnahme auf § 23 Abs. 1
des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) wegen der anteili-
gen Berücksichtigung von Teilzeitkräften). Befreit sind da-
nach ca. 1,8 Millionen Kleinbetriebe mit regelmäßig 15 oder
weniger Arbeitnehmern (87 % der Betriebe) mit etwa
6,7 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
(ca. 25 %). Nummer 2 betrifft die Betriebszugehörigkeit des
Elternteils, der eine verringerte Arbeitszeit beanspruchen
will (analog zu § 1 Abs. 1 KSchG). Nummer 3 enthält zwei
weitere wichtige Voraussetzungen: Die beanspruchte verrin-
gerte Arbeitszeit umfasst einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens drei Monaten (entsprechende Rege-
lung im geänderten österreichischen Eltern-Karenzurlaubs-
gesetz; Inkrafttreten 2000) und die angestrebte wöchentliche
Arbeitszeit beträgt zwischen 15 und 30 Stunden. Die Ober-
grenze wird durch Absatz 4 vorgegeben. Die Untergrenze
berücksichtigt die Voraussetzung der Sozialversicherung
(§ 8 SGB IV). Die notwendigen personellen und organisato-
rischen Planungen des Arbeitgebers wären ohne die Rege-
lung der Nummer 3 unmöglich. Der Begriff der entgegenste-
henden dringenden betrieblichen Gründe in der Nummer 4
entspricht demjenigen in § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-
urlaubsgesetzes.

Die Nummer 5 bestimmt, dass der Elternteil seinen An-
spruch auf verringerte Arbeitszeit dem Arbeitgeber acht Wo-
chen vorher schriftlich mitteilen muss. Bei Fristversäumnis
muss er demnach seine Mitteilung gegebenenfalls wiederho-
len und den Termin für den Beginn der veränderten Arbeits-
zeit verschieben.

Der Arbeitgeber hat nach Absatz 7 Satz 3 die Gelegenheit,
den Anspruch innerhalb von vier Wochen mit einer schriftli-
chen Begründung abzulehnen. Der Arbeitnehmer kann dann,
oder auch bei untätiger Fristversäumnis des Arbeitgebers, in
seiner Sache vor dem Arbeitsgericht klagen.

 

Zu Nummer 15

 

(§ 16 – Inanspruchnahme des Erziehungs-
urlaubs)

 

Zu Buchstabe a

 

Der neugefasste Absatz 1 enthält veränderte Fristen für die
Anmeldung des Erziehungsurlaubs und er berücksichtigt den

möglichen gemeinsamen Elternurlaub, während der Wechsel
jetzt nicht mehr ein direkter Anknüpfungspunkt ist. Analog
zu § 15 Abs. 1 werden auch in § 16 Abs. 1 ausdrücklich „Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Namen genannt“.

Zu den bisher geltenden Anspruchsvoraussetzungen gehört,
dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber spätestens vier Wo-
chen vor Beginn des Erziehungsurlaubs mitteilt, für welche
Zeiträume er diesen Urlaub nehmen will. Die Vierwochen-
frist des § 16 Abs. 1 Satz 1 kann, wie Erfahrungen in der
Praxis zeigen, den einzelnen mittelständischen und hochspe-
zialisierten Betrieb in Schwierigkeiten bringen, wenn eine
wichtige Fachkraft ohne längere Vorbereitung nach § 16
Abs. 1 für eine längere Zeit nicht zur Verfügung steht. Die
vier Wochen sind dann zu kurz. Der Gesetzentwurf verlän-
gert deshalb die Anmeldefrist für den Erziehungsurlaub, der
unmittelbar nach der Geburt des Kindes (z. B. Erziehungsur-
laub des Vaters) oder nach der Mutterschutzfrist (§ 6 Abs. 1
MuSchG) beginnen soll, um zwei Wochen auf sechs Wo-
chen, in den anderen Fällen um vier Wochen auf acht Wo-
chen. Absatz 1 Satz 1 begrenzt außerdem die – für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber verbindliche – Festsetzung des Er-
ziehungsurlaubs auf den Zeitraum von zwei Jahren. Da sich
der künftige flexibilisierte Erziehungsurlaub im zulässigen
Rahmen und mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zum ach-
ten Geburtstag des Kindes verteilen kann, lässt sich von den
Eltern nicht erwarten, dass sie bereits beim Beginn des Er-
ziehungsurlaubs alle zulässigen Zeitabschnitte bis zum ach-
ten Lebensjahr verbindlich festlegen. Für einen Zeitraum
von zwei Jahren ist eine solche Verpflichtung aber angemes-
sen. Für die Anmeldung und die zeitliche Einteilung des Er-
ziehungsurlaubs ist nach Satz 1 in Zukunft die Schriftform
notwendig, um die Gesamtübersicht zum flexibilisierten Er-
ziehungsurlaub zu verbessern. Satz 2 lässt bei dringenden
Gründen ausnahmsweise eine etwas kürzere Anmeldefrist
als sechs bzw. acht Wochen zu, z. B. zu Beginn einer Adop-
tionspflege, soweit sich diese im Einzelfall nicht ausreichend
vorplanen ließ. Die Soll-Vorschrift des Satzes 3 zur Beschei-
nigung des Erziehungsurlaubs ist auch im Interesse des Ar-
beitgebers.

Satz 4 begrenzt – unter Berücksichtigung der übrigen Flexi-
bilisierung des Erziehungsurlaubs – die zulässige Aufteilung
des insgesamt höchstens dreijährigen Erziehungsurlaubs auf
bis zu drei Zeitabschnitte. Es entfällt die Regelung zum zu-
lässigen Wechsel unter den Berechtigten beim Erziehungsur-
laub, die Begrenzung der zulässigen Aufteilung reicht inso-
weit aus. Die Aufgaben der Erziehungsgeldstelle haben sich
im neuen § 16 Abs. 1 grundsätzlich nicht verändert. Die Zu-
stimmung des Arbeitnehmers für die Stellungnahme der Er-
ziehungsgeldstelle ist nur noch bei Verwendung seiner per-
sonenbezogenen Daten (§ 3 Abs. 1 des Bundesdatenschutz-
gesetzes) erforderlich. Neu ist Satz 8 mit der Ermächtigung
der Bundesregierung zum Erlass allgemeiner Verwaltungs-
vorschriften mit Zustimmung des Bundesrates, um die Stel-
lungnahmen der Erziehungsgeldstellen zum Erziehungsur-
laub zu erleichtern. Ausschlaggebend bleibt der künftige Be-
darf für diese Ausführungsvorschriften.

 

Zu Buchstabe b 

 

Redaktionelle Änderung, um die beim Mutterschutz notwen-
dige feminine Personenbezeichnung zu berücksichtigen.



Drucksache 14/3118 – 22 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Zu Buchstabe c

Nach § 16 Abs. 3 ist bisher die vorzeitige Beendigung des
Erziehungsurlaubs oder die Verlängerung eines einzelnen
Zeitabschnitts grundsätzlich nur mit Zustimmung des Ar-
beitgebers möglich. Der geltende § 16 Abs. 3 Satz 2 räumt
ausnahmsweise auch einen grundsätzlichen Anspruch auf
Verlängerung eines einzelnen Zeitabschnitts des Erziehungs-
urlaubs ein. Der Erziehungsurlaub endet zwangsläufig vor-
zeitig beim traurigen Fall des Todes des Kindes (§ 16 Abs. 4)
und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-
beitnehmer. Die berechtigten Interessen des Arbeitgebers,
seine für den Erziehungsurlaub getroffenen Dispositionen,
stehen in anderen Fällen einer vorzeitigen Beendigung des
Erziehungsurlaubs ohne seine Zustimmung grundsätzlich
entgegen. Die Geburt eines weiteren Kindes während des
Erziehungsurlaubs führt häufig dazu, dass die Eltern ihren
gemeinsamen oder abwechselnden Erziehungsurlaub neu
planen müssen. In der Familie kann ferner ein besonderer
Härtefall auftreten, bei dem die Fortsetzung des Erziehungs-
urlaubs sie sehr belastet. Der Gesetzgeber muss hier einen
Interessenausgleich regeln. Das geschieht durch den in § 16
Abs. 3 (nach Satz 1) eingefügten Satz mit zwei Tatbeständen
(entweder Geburt eines weiteren Kindes oder ein besonderer
Härtefall im Sinne des § 1 Abs. 5). Der Arbeitgeber kann un-
ter dieser Voraussetzung nach dem neuen § 16 Abs. 3 Satz 2
die vorzeitige Beendigung nur aus dringenden betrieblichen
Gründen (s. dazu § 15 Abs. 7 Nr. 4) innerhalb von vier Wo-
chen schriftlich ablehnen. Diese neue Regelung rechtfertigt
keine missbräuchliche Anwendung (z. B. die angestrebte
vorzeitige Beendigung wegen einer bezahlten Freistellung
während der Mutterschutzfristen vor und nach der Geburt).

Zu Nummer 16 (Überschrift zu § 17 „Urlaub“)

Redaktionelle Änderung, weil § 17 neben dem eigentlichen
Erholungsurlaub auch den über einen längeren Zeitraum
übertragbaren Resturlaub regelt, der insoweit kein tatsäch-
licher Erholungsurlaub mehr ist.

Zu Nummer 17 (§ 18 – Kündigungsschutz)

Redaktionelle Änderung wegen der Auswirkungen der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März
1999 – 2 BvF 1/94 – auf den Erlass allgemeiner Verwal-
tungsvorschriften und die Gesetzgebung des Bundes (ge-
meinsames Rundschreiben des Bundesministeriums des In-
nern und des Bundesministeriums der Justiz vom 25. Juni
1999 (BMI: V1a-110422/0; BMJ: IVA2-1020/13-461007/
99)).

Zu Nummer 18 (§ 21 – Befristete Arbeitsverträge)

Absatz 4 wurde aus redaktionellen Gründen neu gefasst, um
den Inhalt der Regelung zu verdeutlichen. Satz 1 erfasst so-
wohl die vorzeitige Beendigung des Erziehungsurlaubs we-
gen des Todes des Kindes (§ 16 Abs. 4) als auch wegen der
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Erziehungs-
urlauber. Satz 2 ist im Ergebnis eine Folgeänderung nach
§ 16 Abs. 3 Satz 2. Satz 2 setzt voraus, dass der Arbeitneh-
mer unter Berufung auf den Fall des § 16 Abs. 3 Satz 2 die
vorzeitige Beendigung seines Erziehungsurlaubs beim Ar-
beitgeber beantragt hatte. Seine bloße Mitteilung über die

vorzeitige Beendigung wie im Falle des § 21 Abs. 4 Satz 1
reicht hier nicht aus (deshalb die Formulierung „Satz 1 gilt
entsprechend“ in Satz 2).

Zu Nummer 19 (Dritter Abschnitt)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 20 (Vierter Abschnitt)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 21 (Ersetzen des § 39 durch folgende
§§ 22 bis 24)

(§ 22 – Ergänzendes Verfahren zum Erziehungsgeld)

Absatz 1 übernimmt in leicht veränderter Fassung den Inhalt
des alten § 10 Abs. 2. Auch für das BErzGG gilt aber grund-
sätzlich das Sozialgesetzbuch insgesamt und deshalb entfällt
die bisherige Einschränkung auf SGB X (bzw. dessen Erstes
Kapitel). Absatz 1 entspricht § 18 BKGG.

§ 22 Abs. 2 bis 4 ist eine für die Praxis der Erziehungsgeld-
stellen wichtige und von diesen seit längerem geforderte
Spezialvorschrift gegenüber § 48 Abs. 1 SGB X zur Aufhe-
bung eines Verwaltungsakts mit Dauerwirkung bei Ände-
rung der Verhältnisse, um damit die Rechtsunsicherheiten
zwischen den Besonderheiten im Erziehungsgeldrecht und
den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen des § 48 SGB X zu
beseitigen. Eine zumindest ähnliche Vorschrift enthält § 70
Abs. 2 EstG – Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes.

§ 22 Abs. 2 Satz 1 benennt u. a. einige Vorschriften, unter
deren Voraussetzungen nachträgliche Veränderungen – ab-
gesehen von § 6 Abs. 6 (nachträgliche Teilzeitarbeit) aber
nur auf Antrag – zu berücksichtigen sind und zwar nach
Maßgabe der betreffenden Vorschriften auch in der Zeit zwi-
schen der Antragstellung und der Entscheidung zum Erzie-
hungsgeld bzw. nach dieser Entscheidung. Neben den ge-
nannten Vorschriften gilt das auch für die gestiegene Zahl
der Kinder (bei verringerter Zahl gilt § 4 Abs. 3). 

Zum § 1 Abs. 5 (besonderer Härtefall): Das Erziehungsgeld
endet grundsätzlich vorzeitig, wenn die Voraussetzungen des
§ 1 Abs. 1 nicht mehr vorliegen. Ein neuer besonderer Härte-
fall kann aber die Einstellung der Zahlung verhindern. Die-
ses Ergebnis gilt dann auch für § 22 Abs. 4. Zum § 6: Neue
Tatsachen im Sinne des § 6 beeinflussen erheblich die Höhe
und Berechnung des Einkommens und sie führen damit,
auch unter Berücksichtigung von § 22 Abs. 4, zu einer Über-
prüfung des Erziehungsgeldes.

Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass sich nachträgliche erneute
Veränderungen im o. Fall-Katalog nicht nochmal auswirken.
Insoweit ist der Grundsatz der Planungssicherheit für die be-
troffenen Familien, aber auch für die Erziehungsgeldstellen
– unter Berücksichtigung der relativ kurzen Bezugsdauer für
das Erziehungsgeld – ausschlaggebend. Absatz 2 Satz 3 ver-
deutlicht, dass bestimmte Spezial-Regelungen vorrangig
bleiben und durch Absatz 2 nicht betroffen sind.

Absatz 3 knüpft an diesen Grundsatz der Planungssicherheit
an und bestimmt, dass mit Ausnahme der in Absatz 2 erfass-
ten Fälle nachträgliche Veränderungen im Familienstand und
im Einkommen nach dem Bescheid unberücksichtigt blei-
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ben. Der Begriff Familienstand umfasst mit der Familien-
größe hier auch die Anzahl der Kinder.

Absatz 4 enthält eine ergänzende Regelung zu den Absätzen
2 und 3. Sowohl in den Fällen des Absatzes 2 als auch bei
sonstigen wesentlichen Veränderungen (mit Ausnahme von
Absatz 3) in den Anspruchsvoraussetzungen für das Erzie-
hungsgeld ist – zur verfahrensrechtlichen Vereinfachung –
mit Wirkung ab Beginn des nächsten Lebensmonats nach der
wesentlichen Änderung der Verhältnisse durch Aufhebung
oder Änderung des maßgeblichen Bescheides neu zu ent-
scheiden. Bei der Berücksichtigung eines nachträglichen
Härtefalles nach § 1 Abs. 5, der im besonderen Einzelfall mit
einem, das Erziehungsgeld ausschließenden Grund zusam-
mentrifft, könnte aber nach pflichtgemäßem Ermessen eine
sachliche Korrektur des bisherigen Ergebnisses ausnahms-
weise nicht erforderlich sein. Für die Rückwirkung des An-
trags gilt § 4 Abs. 2 Satz 3, für den traurigen Todesfall des
Kindes § 4 Abs. 3.

Der nach § 22 Abs. 5 entsprechend anwendbare § 331
SGB III ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die
vorläufige Zahlungseinstellung ohne bereits aufgehobenen
Bewilligungsbescheid; dabei ist – in modifizierter Änderung
der maßgeblichen Frist – auch der zweite Absatz dieser Vor-
schrift zu beachten.

(§ 23 – Statistik)

§ 23 regelt den Rahmen für bundesweit erfasste statistische
Angaben zum Erziehungsgeld und dem gegebenenfalls
gleichzeitigen Erziehungsurlaub im BErzGG, also ohne ver-
gleichbare Familienleistungen in einzelnen Bundesländern.
Diese bundesweiten statistischen Angaben (Statistik) wer-
den bereits seit vielen Jahren durch die Landesbehörden er-
fasst und vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zusammengefasst. Dieses Verfahren wird
durch § 23 nicht verändert. Auch der Umfang der Angaben
erweitert sich grundsätzlich nicht. Einzelnen neuen Erhe-
bungsmerkmalen steht die Streichung bisheriger Merkmale
gegenüber. Sinn und Zweck des § 23 ist der gesetzliche Rah-
men für die bisherige Verfahrenspraxis. Die zwingende Not-
wendigkeit der statistischen Gesamtsicht zu den Auswirkun-
gen des BErzGG für jährlich rund 1,3 Millionen Familien
(Summe der jeweiligen bisherigen Bewilligungen für das
erste und zweite Lebensjahr) ist offenkundig. Die Bundes-
mittel zum Erziehungsgeld betragen jährlich rund 7 Mrd.
DM. Alle grundsätzlichen Fragen zum BErzGG und seiner
Weiterentwicklung, zu den Zielen des Gesetzgebers, lassen
sich nur auf einer fundierten statistischen Grundlage beant-
worten. Unverzichtbar sind Daten über die Einkommenssitu-
ation junger Familien. Aus der amtlichen Statistik über die
Bevölkerung, Haushalte und Familien (Mikrozensus) erge-
ben sich hierzu keine spezifizierten Angaben. Die Gesamt-
statistik ist für die Familienpolitik des Bundes wichtig, er-
gänzend aber auch für die Länder, die das BErzGG im Auf-
trage des Bundes durchführen, soweit sie mit eigenen

Maßnahmen an die Förderung von jungen Familien durch
den Bund anknüpfen.

§ 23 Abs. 2 regelt den Katalog der Erhebungsmerkmale. An-
gaben zum Erziehungsurlaub sind nur in Verbindung mit der
Bewilligung von Erziehungsgeld möglich, wobei wegen der
Besonderheiten des Erziehungsurlaubs diese Personenzahl
erheblich von derjenigen zum Erziehungsgeld abweicht.

Die Erhebungsmerkmale in Absatz 2 Nr. 1 bis 10 entspre-
chen weitgehend dem Aufbau der bisherigen Statistik
(s. auch o. Bemerkung). Neue Merkmale sind die Unter-
scheidung zwischen nichtdeutschen EU-Bürgern und sonsti-
gen Ausländern sowie der gewöhnliche Aufenthalt im Aus-
land unter Berücksichtigung des EU-Gebiets, das budge-
tierte Erziehungsgeld und der gemeinsame Elternurlaub
während des Erziehungsgeldbezugs. Gestrichen wurden im
Zuge der Vereinfachung die Merkmale „mithelfende Fami-
lienangehörige“, „Beendigung des Arbeitsverhältnisses im
Zusammenhang mit dem Erziehungsgeld“ und die „Ausbil-
dung ohne Erziehungsurlaub“, es handelt sich hierbei jeweils
nur um kleine Personenzahlen.

§ 23 Abs. 3 und 4 enthält die für eine Statistik notwendigen
ergänzenden Regelungen.

(§ 24 – Übergangsvorschrift)

Der neue § 24 bestimmt, dass für die vor dem 1. Januar 2001
geborenen Kinder oder in Obhut genommenen Adoptivkin-
der das BErzGG in seiner bis zum 31. Dezember 2000 gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden ist.

Zu Nummer 22

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes)

Aufzählung der Vorschriften mit DM-Beträgen und -Be-
zeichnungen, die durch Euro-Beträge und -Bezeichnungen
ersetzt werden.

Zu Artikel 3 (Neufassung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes)

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend wird ermächtigt, den Wortlaut des BErzGG sowohl
in der am 1. Januar 2001 als auch in der am 1. Januar 2002
(Inkrafttreten der Euro-Regelungen) geltenden Fassung im
Bundesgesetzblatt neu bekannt zu machen.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Das Gesetz tritt nach Absatz 1 am 1. Januar 2001 in Kraft
unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift des § 24
(Artikel 1 Nr. 21). Die in Artikel 2 enthaltenen Euro-Beträge
und -Bezeichnungen treten nach Absatz 2 am 1. Januar 2002
in Kraft.
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